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Lieferantenrahmenvertrag 

 

 

zur Ausspeisung von Gas in Verteilernetzen mit Netzpartizipationsmodell 
oder geschlossenen Verteilernetzen gemäß § 110 EnWG 

 

 

zwischen 

 

 

Stadtwerke Bad Windsheim 

Vorm Rothenburger Tor 2 

91438 Bad Windsheim 

(Netzbetreiber) 

 

 

und 

 

 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

(Transportkunde) 

 

 

- einzeln oder zusammen „Vertragspartner“ genannt – 
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§ 1 Vertragsgegenstand 

1. Der Netzbetreiber betreibt ein Verteilernetz für Gas, an das die Anlagen der Letztver-

braucher angeschlossen sind. Dieser Vertrag regelt die Rechte und Pflichten der Ver-

tragspartner im Hinblick auf den Zugang zu den Energieversorgungsnetzen auf der 

Grundlage des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) sowie der auf dieser Basis erlasse-

nen Rechtsverordnungen und behördlichen Festlegungen in jeweils aktueller Fassung 

zum Zwecke der Belieferung von Letztverbrauchern. 

2. Dieser Vertrag berechtigt den Transportkunden in einem Marktgebiet zur Nutzung der 

Netze ab dem virtuellen Handelspunkt und zur Ausspeisung von Gas an Ausspeise-

punkten des Verteilernetzes des Netzbetreibers, welches gegen Entgelt zur Verfügung 

gestellt wird. Sofern ein Verteilernetz in mehreren Marktgebieten liegt, gilt diese Berech-

tigung für alle Ausspeisepunkte des Verteilernetzes des Netzbetreibers, unabhängig da-

von, welchem Marktgebiet sie zugeordnet sind.  

3. Die Abwicklung der Belieferung von Ausspeisepunkten mit Gas erfolgt nach der von der 

Bundesnetzagentur getroffenen Festlegung einheitlicher Geschäftsprozesse und Daten-

formate vom 20. August 2007 (Az. BK7-06-067) oder einer diese Festlegung ersetzen-

den oder ergänzenden Festlegung der Bundesnetzagentur (GeLi Gas). Unter Ausspei-

sepunkten im Sinne dieses Vertrages können somit auch Entnahmestellen mit einer o-

der mehreren Messeinrichtungen, über die Energie aus einem Gasversorgungsnetz 

physisch entnommen werden kann, verstanden werden. 

4. Der Transportkunde und der Netzbetreiber benennen ihre Ansprechpartner und deren 

jeweilige Erreichbarkeit. Sie sind in Anlage 1 aufgeführt. Änderungen der Anlage 1 

werden unverzüglich per E-Mail, soweit keine elektronische Lösung vom Netzbetreiber 

angeboten wird, ausgetauscht. Die Änderungen sind zu kennzeichnen. 

5. Die ergänzenden Geschäftsbedingungen des Netzbetreibers in der zum Zeitpunkt des 

Abschlusses dieses Lieferantenrahmenvertrages gültigen Fassung sind wesentlicher 

Bestandteil dieses Vertrages (Anlage 2). Im Falle von Abweichungen und/oder Wider-

sprüchen zwischen den Bestimmungen des Lieferantenrahmenvertrages und den er-

gänzenden Geschäftsbedingungen des Netzbetreibers haben die Bestimmungen die-

ses Lieferantenrahmenvertrages Vorrang vor den ergänzenden Geschäftsbedingungen.  

6. Die Gasbelieferung der Letztverbraucher ist in gesonderten Verträgen zwischen dem 

Transportkunden und den Letztverbrauchern geregelt und ist nicht Gegenstand dieses 

Vertrages. 

7. Die Einspeisung von Gas ist nicht Gegenstand dieses Vertrages und wird in gesonder-

ten Verträgen geregelt. 

8. § 3 Ziffer 2 sowie § 9 Ziffer 1 Satz 2, Ziffer 2 Satz 1 bis 3, Ziffer 3 Satz 2 und Ziffer 6 

dieses Vertrages finden keine Anwendung, wenn der Netzbetreiber ein Betreiber eines 

geschlossenen Verteilernetzes gemäß § 110 EnWG ist. Zu den gemäß Satz 1 nicht an-
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wendbaren Regelungen können Betreiber eines geschlossenen Verteilernetzes abwei-

chende ergänzende Geschäftsbedingungen treffen, soweit diese aufgrund der Beson-

derheiten des geschlossenen Verteilernetzes erforderlich sind. 

§ 2 Voraussetzungen  

1. Die Registrierung des Transportkunden gemäß § 6 Abs. 1 Gasnetzzugangsverordnung 

(GasNZV) erfolgt über die Angabe unter Anlage 1 bei Abschluss dieses Lieferantenrah-

menvertrages. Änderungen der Anschrift mit Angabe des Änderungszeitpunktes in der 

Zukunft, die nicht eine Rechtsnachfolge betreffen, teilt der Transportkunde unverzüglich 

in Textform dem Netzbetreiber mit.  

2. Der Transportkunde muss dem Netzbetreiber eindeutig einen gültigen Bilanzkreis bzw. 

ein gültiges Sub-Bilanzkonto mitteilen, dem der Ausspeisepunkt zugeordnet werden 

soll. Der Netzbetreiber übernimmt die vom Transportkunden übermittelten Daten (Bi-

lanzkreisnummer bzw. Sub-Bilanzkontonummer) gemäß den Vorgaben der GeLi Gas. 

Jeder Ausspeisepunkt muss jederzeit einem gültigen Bilanzkreis zugeordnet sein. 

Die Vertragspartner teilen einander Änderungen von bilanzierungsrelevanten Daten 

nach den Fristen der GeLi Gas mit. Die initiale Meldung von neuen hinzukommenden 

Bilanzkreisnummern /Sub-Bilanzkontonummern nach Anlage 1 durch den 

Transportkunden an den Netzbetreiber hat bis zum 10. Werktag vor Anmeldung zum 

Lieferbeginn im Sinne der GeLi Gas bzw. bis zum 10. Werktag vor Anmeldung der 

Änderung der Bilanzkreiszuordnung auf eine neue hinzukommende 

Bilanzkreisnummer/Sub-Bilanzkontonummer im Rahmen des Prozesses 

Stammdatenänderung zu erfolgen. Für die Zuordnung von Ausspeisepunkten zu diesen 

Bilanzkreisnummern / Sub-Bilanzkontonummern gelten die in der GeLi Gas hierfür 

vorgesehenen Fristen. 

Der Transportkunde ist zudem verpflichtet, dem Netzbetreiber mitzuteilen, wenn die 

Vollmacht des Bilanzkreisverantwortlichen endet. Die betroffenen Ausspeisepunkte 

müssen dann einem anderen Bilanzkreis gemäß den Prozessen der GeLi Gas 

zugeordnet werden. Soweit eine Zuordnung zu einer neuen hinzukommenden 

Bilanzkreisnummer/Sub-Bilanzkontonummer erfolgen soll, ist diese bis zum 10. 

Werktag vor Anmeldung der Änderung der Bilanzkreiszuordnung im Rahmen des 

Prozesses Stammdatenänderung mitzuteilen. 

3. Der Transportkunde sichert zu, dass er von dem Bilanzkreisverantwortlichen für die un-

ter Ziffer 2 benannten Bilanzkreise/Sub-Bilanzkontonummern bevollmächtigt ist, in des-

sen Namen Ausspeisepunkte in diese Bilanzkreise oder Sub-Bilanzkonten zuzuordnen. 

Sofern der Transportkunde nicht selbst Bilanzkreisverantwortlicher ist, behält sich der 

Netzbetreiber vor, in begründeten Einzelfällen die Vorlage der Vollmacht zu verlangen. 

Hierzu genügt in der Regel die Übersendung einer Kopie der Vollmachtsurkunde im 

Rahmen eines elektronischen Dokuments. Der Transportkunde stellt den Netzbetreiber 
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von Haftungsansprüchen Dritter frei, die daraus resultieren, dass zugesicherte Voll-

machten des Bilanzkreisverantwortlichen tatsächlich nicht oder nicht rechtswirksam vor-

liegen.  

4. Die vom Transportkunden angemeldeten Ausspeisepunkte werden nach GeLi Gas vom 

Netzbetreiber diesem Transportkunden zugeordnet und werden Bestandteil dieses Ver-

trages. 

5. Liegt zwischen dem Letztverbraucher und dem Lieferanten ein Gaslieferungsvertrag in-

klusive Netznutzung zur Versorgung des Letztverbrauchers vor, ist der Lieferant Trans-

portkunde und der Leistungsempfänger der Netznutzung. In diesem Fall wird die Netz-

nutzungsrechnung auf den Transportkunden ausgestellt. Im Wechselprozess nach GeLi 

Gas teilt der Transportkunde bei der Anmeldung die Art des Belieferungsverhältnisses 

(Belieferung inklusive oder exklusive Netznutzung) verbindlich mit.  

6. Liegt zwischen dem Letztverbraucher und dem Lieferanten ein reiner Gaslieferungsver-

trag (ohne Netznutzung) zur Belieferung eines Letztverbrauchers vor, bedarf es einer 

gesonderten Vereinbarung über die Leistung „Netznutzung“ zwischen dem Letztver-

braucher („Netznutzer“) und dem Netzbetreiber (Netznutzungsvertrag). Sofern der 

Letztverbraucher den Lieferanten als Dienstleister vollständig mit der Abwicklung der 

Netznutzung beauftragt, kennzeichnet der Lieferant bei der Anmeldung der Netznut-

zung beim Netzbetreiber die Ausspeisepunkte dieses Letztverbrauchers nach GeLi 

Gas. Diese Letztverbraucher zahlen die Netzentgelte selbst unmittelbar an den Netzbe-

treiber. 

§ 3 Gasbeschaffenheit  

1. Gas im Sinne dieses Vertrages sind die Gase der 2. Gasfamilie nach dem Arbeitsblatt 

G 260 der Deutschen Vereinigung des Gas- und Wasserfachs e.V. (DVGW Arbeitsblatt 

- „Technischen Regeln des DVGW e.V. für die Gasbeschaffenheit“) in der jeweils gülti-

gen Fassung. 

2. Die für die jeweiligen Ausspeisepunkte geltenden und auf der Internetseite des Netzbe-

treibers veröffentlichten technischen Anforderungen zur Gasbeschaffenheit sind Be-

standteil dieses Vertrages. Jeder Vertragspartner kann verlangen, dass eine unparteii-

sche Stelle die Untersuchung der Übereinstimmung der Gasbeschaffenheit mit den An-

forderungen des Netzbetreibers gemäß Satz 1 vornimmt. Falls sich die Vertragspartner 

innerhalb eines Monats nach Zugang des Verlangens beim anderen Vertragspartner 

nicht über die unparteiische Stelle einigen können, wird die Untersuchung vom Engler-

Bunte-Institut der Universität Karlsruhe durchgeführt. Die Kosten der Untersuchung 

trägt bei Bestätigung der Übereinstimmung derjenige Vertragspartner, der das Verlan-

gen gestellt hat. Falls keine Übereinstimmung vorliegt, ist der Netzbetreiber zur Zahlung 

verpflichtet. 

3. Der Netzbetreiber ist zu einer Änderung der Gasbeschaffenheit innerhalb der Grenzen 

des DVGW Arbeitsblattes G 260 in der jeweils gültigen Fassung ohne Zustimmung des 

Transportkunden mit folgenden Vorankündigungsfristen berechtigt: Der Netzbetreiber 
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teilt dem Transportkunden mindestens 3 Jahre vor Beginn den voraussichtlichen Um-

stellungszeitraum mit. Mit Wirkung zum 1. Oktober 2015 verkürzt sich die Vorankündi-

gungsfrist auf 2 Jahre und 4 Monate.  

Die Mitteilung des konkreten Umstellungstermins im Rahmen der Marktraumumstel-

lung, der in dem genannten Umstellungszeitraum liegt, erfolgt mindestens 1 Jahr vor 

Umstellung, ab dem Allokationswerte ausschließlich im H-Gas versandt werden 

(„bilanzieller Umstellungstermin“).  

Mit Zustimmung des Transportkunden kann der Netzbetreiber abweichend von Satz 1 

und 2 eine kurzfristigere Änderung der Gasbeschaffenheit umsetzen. Jede Änderung 

der Gasbeschaffenheit ist auf die hiervon betroffenen Ausspeisepunkte beschränkt. 

Sofern der Netzbetreiber eine entsprechende Änderung angekündigt hat und während 

der laufenden Vorankündigungsfrist ein neuer Lieferantenrahmenvertrag zu laufen 

beginnt, gilt die bereits laufende Vorankündigungsfrist auch für diesen Vertrag. § 16 

bleibt unberührt. 

4. Nach Entfall des Konvertierungsentgelts ist der Netzbetreiber abweichend von Ziffer 3 

zu einer Änderung der Gasbeschaffenheit von L- auf H-Gas ohne gesonderte Voran-

kündigungsfrist gegenüber dem Transportkunden und ohne dessen Zustimmung be-

rechtigt. Satz 1 gilt nicht bei einer Änderung der Marktgebietszuordnung, die in § 16 Zif-

fer 3 geregelt ist. Der Netzbetreiber wird den Transportkunden unverzüglich nach Ab-

stimmung des Umstellungsfahrplans zwischen den betroffenen Netzbetreibern über die 

Änderung der Gasbeschaffenheit informieren. 

5. Entsprechen die vom Netzbetreiber an den Ausspeisepunkten übergebenen Gasmen-

gen nicht den Anforderungen im Hinblick auf die Gasbeschaffenheit gemäß Ziffer 2 (im 

Folgenden „Off-Spec-Gas“ genannt) ist der Transportkunde berechtigt, die Übernahme 

des Off-Spec-Gases ganz oder teilweise nicht zu akzeptieren. Der Netzbetreiber hat in 

diesem Fall unverzüglich die Bereitstellung des Off-Spec-Gases an diesem Ausspeise-

punkt entsprechend zu reduzieren. Sämtliche Rechte des Transportkunden gegenüber 

dem Netzbetreiber bleiben unberührt. Jeder Vertragspartner hat den anderen Vertrags-

partner unverzüglich zu informieren, wenn er Kenntnis davon erhält, dass Off-Spec-Gas 

an einem Ausspeisepunkt übergeben wird oder eine Übergabe von Off-Spec-Gas zu 

erwarten ist. 

§ 4 Datenaustausch und Vertraulichkeit 

1. Der Datenaustausch nach GeLi Gas erfolgt in den von der Bundesnetzagentur vorgege-

benen Nachrichtenformaten und Fristen. 

2. Die Vertragsparteien werden die im Zusammenhang mit der Durchführung dieses Ver-

trages erhobenen, verarbeiteten oder genutzten personenbezogenen Daten vertraulich 

behandeln. Dies gilt namentlich hinsichtlich der Beachtung von § 6a EnWG und der da-

tenschutzrechtlichen Bestimmungen der Bundesrepublik Deutschland. Die Vertragspar-

teien sind berechtigt, Verbrauchs-, Abrechnungs- und Vertragsdaten (insbesondere für 
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die Erfassung, Bilanzierung und Abrechnung der Gaslieferungen sowie der Netznut-

zung) an Dritte in dem Umfang weiterzugeben, wie dies zur ordnungsgemäßen Begrün-

dung, Erbringung oder Beendigung ihrer Leistungspflichten unter Wahrung ihrer be-

rechtigten Interessen erforderlich ist und soweit schutzwürdige Interessen des Betroffe-

nen dem nicht entgegenstehen. 

3. Bei einer Geschäftsdatenanfrage nach GeLi Gas sichert der Transportkunde die Bevoll-

mächtigung durch den Anschlussnutzer für diese zu. Der Transportkunde stellt den 

Netzbetreiber von Haftungsansprüchen Dritter frei, die daraus resultieren, dass zugesi-

cherte Vollmachen tatsächlich nicht oder nicht rechtswirksam vorliegen. Der Netzbetrei-

ber behält sich vor, in begründeten Einzelfällen die Vorlage der Vollmacht zu verlangen. 

4. Für Letztverbraucher mit registrierender Lastgangmessung und einem in der Regel 

nicht planbaren, extrem hohen und extrem schwankenden Gasverbrauch kann der 

Netzbetreiber vorherige technische Ausspeisemeldungen und die Einhaltung der techni-

schen Grenzen gemäß § 8 Abs. 5 GasNZV verlangen, soweit dies für die Systeminteg-

rität des Netzes erforderlich ist und gesondert vereinbart wurde. In diesem Fall veröf-

fentlicht der Netzbetreiber die entsprechenden Zählpunkte. Darüber hinaus informiert 

der Netzbetreiber den Transportkunden im Rahmen eines bestehenden Vertragsver-

hältnisses vorab in Textform über die nachträgliche Einführung der Verpflichtung zur 

Abgabe vorheriger technischer Ausspeisemeldungen. 

[Regelung Ziffer 5 optional]  

5. Die „Vereinbarung über den elektronischen Datenaustausch (EDI-Vereinbarung)“ ent-

sprechend dem Artikel 2 der Empfehlung 94/820/EG der Kommission vom 19. Oktober 

1994 über die rechtlichen Aspekte des elektronischen Datenaustausches (ABL.EG Nr. 

L 338, Seite 98) ist als Anlage 3 beigefügt und wesentlicher Bestandteil dieses Liefe-

rantenrahmenvertrages. Der Abschluss dieser Vereinbarung dient der Erfüllung der Vo-

raussetzung des § 14 Abs. 3 Nr. 2 Umsatzsteuergesetz (UStG).  

§ 5 Registrierende Lastgangmessung und Standardlastprofilverfahren  

1. Sofern in der Anlage 4 keine abweichenden Grenzwerte nach § 24 Abs. 2 GasNZV 

festgelegt wurden, wendet der Netzbetreiber für die Allokation der Ausspeisemengen 

von Letztverbrauchern mit einer stündlichen Ausspeiseleistung bis zu 500 kW und einer 

Jahresenergiemenge bis zu 1.500.000 kWh Standardlastprofile an. In allen anderen 

Fällen erfolgt eine registrierende Lastgangmessung. Der Netzbetreiber bestimmt, wel-

ches Standardlastprofilverfahren und welche Standardlastprofile zur Anwendung kom-

men. Weitere Einzelheiten ergeben sich aus der Regelung zur Anwendung von Stan-

dardlastprofilen gemäß Anlage 4. § 6 Ziffer 9 bleibt unberührt. 

2. Der Netzbetreiber ordnet jedem SLP-Ausspeisepunkt gemäß Anlage 4 das entspre-

chende Standardlastprofil zu. Der Netzbetreiber legt für jeden SLP-Ausspeisepunkt ei-

nen Kundenwert, der Grundlage für die Bilanzierung ist, fest und erstellt daraus eine 

Prognose über den Jahresverbrauch. Verwendet der Netzbetreiber entgegen Satz 2 
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keine Kundenwerte, sind andere zur Ausrollung der Lastprofile notwendige Informatio-

nen bzw. Profilmengen für ein Jahr dem Transportkunden zur Verfügung zu stellen.  Die 

Jahresverbrauchsprognose und falls verwendet der Kundenwert werden dem Trans-

portkunden bei der Bestätigung zur Anmeldung der Netznutzung mitgeteilt. Aktualisie-

rungen werden jeweils nach der jährlichen Turnusabrechnung durchgeführt, die nach 

Vorgabe des Netzbetreibers erfolgt. Anpassungen werden dem Transportkunden ge-

mäß GeLi Gas vom Netzbetreiber mitgeteilt. Der Transportkunde kann unplausiblen 

Lastprofilzuordnungen, unplausiblen Kundenwerten und unplausiblen Jahresverbrauch-

sprognosen widersprechen und dem Netzbetreiber eine andere Lastprofilzuordnung, 

einen eigenen Kundenwert und eine eigene Jahresverbrauchsprognose unterbreiten. 

Kommt keine Einigung zustande, legt der Netzbetreiber die Lastprofilzuordnung, den 

Kundenwert und die Jahresverbrauchsprognose endgültig fest. In begründeten Ausnah-

mefällen kann die Jahresverbrauchsprognose, der Kundenwert sowie die Zuordnung 

des entsprechenden Standardlastprofils vom Transportkunden und dem Netzbetreiber 

gemeinsam auch unterjährig angepasst werden. 

3. Der Netzbetreiber ist berechtigt, das Standardlastprofilverfahren mit einer Frist von 

3 Monaten zum Ende eines Kalendermonats zu ändern und teilt dies dem Transport-

kunden in Textform mit. Der Netzbetreiber ist berechtigt, die Standardlastprofile sowie 

deren Zuordnung zu den einzelnen Ausspeisepunkten zu ändern, soweit dies erforder-

lich oder zweckmäßig ist. Die Änderung der Standardlastprofile teilt der Netzbetreiber 

dem Transportkunden mit einer Frist von 2 Monaten zum Ende eines Kalendermonats, 

die Änderung der konstanten Optimierungsfaktoren bzw. Änderung der Berechnungs-

systematik bei einer Anwendung des analytischen Lastprofilverfahrens mit einer Frist 

von 1 Monat zum Ende eines Kalendermonats in Textform/im vereinbarten Datenaus-

tauschformat mit. Eine Änderung der Zuordnung der Standardlastprofile zu den einzel-

nen Ausspeisepunkten teilt der Netzbetreiber dem Transportkunden unter Einhaltung 

der Fristen nach GeLi Gas in elektronischer Form mit. 

§ 6 Messstellenbetrieb und Messung 

1. Die vom Netzbetreiber bzw. einem Dritten im Sinne von § 21 b EnWG ermittelten Mess-

werte werden der Abrechnung der Netznutzung, der Energielieferung des Transport-

kunden, der Bilanzierung beim Marktgebietsverantwortlichen sowie der Berechnung von 

Differenzmengen bei Letztverbrauchern zugrunde gelegt. 

2. Soweit keine anderweitige Vereinbarung zwischen dem Anschlussnutzer und einem 

Dritten im Sinne von § 21 b EnWG getroffen worden ist, gelten die nachfolgenden Re-

gelungen; in diesem Fall ist der Netzbetreiber der Messstellenbetreiber und Mess-

dienstleister.  

Der Netzbetreiber bestimmt nach § 8 Messzugangsverordnung (MessZV) Art, Zahl und 

Größe der Mess- und Steuereinrichtung. Die Bestimmung muss unter Berücksichtigung 

energiewirtschaftlicher Belange in einem angemessenen Verhältnis zur Höhe des 

Verbrauchs und zum Verbrauchsverhalten stehen. Der Netzbetreiber stellt die für die 
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Messung und bei RLM-Letztverbrauchern die für die notwendige Zählerfernauslesung 

erforderlichen Mess- und Steuereinrichtungen zur Verfügung und betreibt diese.  

3. Für die Fernauslesung muss beim Letztverbraucher ein hierfür geeigneter extern an-

wählbarer Telekommunikationsanschluss ohne zeitliche Beschränkung sowie ein 230 

V-Anschluss zur Verfügung stehen. Der Netzbetreiber kann statt der Nutzung des Tele-

kommunikationsanschlusses ein GSM Modem einsetzen. Der Netzbetreiber teilt dem 

Letztverbraucher auf Anfrage die diesbezüglichen technischen Bedingungen (Abstände 

der jeweiligen Anschlüsse, Anschlüsse zum Zählerplatz etc.) mit. Die Fernauslesung 

muss vor Aufnahme der Belieferung einer RLM-Messstelle bzw. vor einem Umbau von 

einer SLP- auf eine RLM-Messstelle zur Verfügung stehen. Die Einrichtung und Nut-

zung von Telefon- und Stromanschluss sind für den Netzbetreiber kostenlos. Verzöge-

rungen, die der Netzbetreiber zu vertreten hat, gehen nicht zu Lasten des Transport-

kunden oder des Letztverbrauchers. Verzögerungen durch den Letztverbraucher gehen 

nicht zu Lasten des Netzbetreibers.  

4. Der Netzbetreiber übermittelt unverzüglich jedoch täglich bis spätestens 13:00 Uhr an 

den Transportkunden die täglich ausgelesenen und im Stundentakt erfassten Last-

gänge des Vortages an RLM-Ausspeisepunkten im Format MSCONS. Die Energie-

menge der Lastgänge wird mit dem Bilanzierungsbrennwert errechnet.  

Nach Ablauf des Liefermonats werden alle Lastgänge gemäß DVGW Arbeitsblatt G 685 

plausibilisiert und es werden ggf. Ersatzwerte gebildet bzw. korrigiert. Es erfolgt eine 

Umwertung der Lastgänge mit dem Abrechnungsbrennwert. Spätestens am M+10 

Werktage übermittelt der Netzbetreiber dem Transportkunden den Lastgang an RLM-

Ausspeisepunkten des Liefermonats. Die Korrektur ist entsprechend in den 

Datenmeldungen zu kennzeichnen. 

Für den Fall, dass der Netzbetreiber gemäß DVGW Arbeitsblatt G 685 Ersatzwerte 

gebildet hat, übermittelt er ebenfalls bis M+10 Werktage den Lastgang zusätzlich 

umgewertet mit dem Bilanzierungsbrennwert.  

In der MSCONS wird der zugrunde gelegte Brennwert und die Z-Zahl mitgeteilt. 

Bei RLM-Ausspeispunkten, die einem Biogas-Bilanzkreis zugeordnet sind, gelten 

anstelle dieses Prozesses die Vorgaben der Ziffer 5. 

Netzbetreiber sind verpflichtet, dem Transportkunden auf Anfrage die im Stundentakt 

erfassten und ausgelesenen Lastgänge an RLM-Ausspeisepunkten zu 

Letztverbrauchern unverzüglich zu übermitteln.  

  

5. Für RLM-Ausspeisepunkte, die einem Biogas-Bilanzkreis zugeordnet sind, erfolgt am 

Tag M+12 Werktage eine Korrektur des Lastgangs mit dem Abrechnungsbrennwert ge-

mäß DVGW-Arbeitsblatt G 685. Sofern eine Korrektur der K-Zahl nach dem DVGW-Ar-

beitsblatt G 486 notwendig ist, wird diese ebenfalls berücksichtigt. Der Netzbetreiber 

übermittelt die komplette Monatszeitreihe in dem jeweils geltenden ALOCAT-Format am 

Tag M+12 Werktage an den Marktgebietsverantwortlichen. 



Anlage 3 Kooperationsvereinbarung Gas, 30.06.2014                                                                                                     Seite | 9 von 25 

 

6. Für Letztverbraucher, die nach Lastprofilverfahren beliefert werden, werden die Mess-

einrichtungen vom Netzbetreiber, dessen Beauftragten oder auf Verlangen des Netzbe-

treibers vom Letztverbraucher selbst in möglichst gleichen Zeitabständen, die 12 Mo-

nate nicht wesentlich überschreiten dürfen, nach einem vom Netzbetreiber festzulegen-

den Zeitpunkt und Turnus abgelesen. Liegt eine Vereinbarung nach § 40 Abs. 3 Satz 2 

EnWG vor, sind die sich daraus ergebenden Vorgaben zum Ableseturnus für den 

Transportkunden zu beachten.  

Außerhalb der turnusmäßigen Ablesung, insbesondere bei einem Lieferantenwechsel, 

bei Ein- oder Auszug des Letztverbrauchers, bei Beendigung dieses Vertrags oder bei 

einer wesentlichen Änderung des Bedarfs, hat der Netzbetreiber nach Maßgabe der 

GeLi Gas Zwischenablesungen zu veranlassen. Sollte dies nicht möglich sein, kann er 

den Verbrauch im Wege der rechnerischen Abgrenzung ermitteln oder diesen auf der 

Grundlage der letzten Ablesung schätzen. Hierbei sind die tatsächlichen Verhältnisse 

angemessen zu berücksichtigen.  

7. Beauftragt der Transportkunde den Netzbetreiber mit einer zusätzlichen Ablesung, ist 

diese gesondert zu vergüten.  

8. Ergibt eine Überprüfung der Messeinrichtungen eine Überschreitung der Verkehrsfeh-

lergrenzen, so ist der zu viel oder zu wenig berechnete Betrag zu erstatten oder nach 

zu entrichten.  

Ist die Größe des Fehlers bei der Messeinrichtung eines SLP-Letztverbrauchers nicht 

einwandfrei festzustellen oder zeigt eine solche Messeinrichtung nicht oder nicht richtig 

an, so ermittelt der Netzbetreiber den Verbrauch für die Zeit seit der letzten fehlerfreien 

Ablesung aus dem Durchschnittsverbrauch des ihr vorhergehenden und des der 

Feststellung nachfolgenden Ablesezeitraums oder aufgrund des vorjährigen Verbrauchs 

durch Schätzung. Die tatsächlichen Verhältnisse sind angemessen zu berücksichtigen. 

Ist die Größe des Fehlers bei der Messeinrichtung eines RLM-Letztverbrauchers nicht 

einwandfrei festzustellen, oder zeigt eine solche Messeinrichtung nicht an, so erfolgt die 

Ermittlung von Ersatzwerten für fehlende oder unplausible Werte entsprechend dem 

DVGW Arbeitsblatt G 685 in der jeweils gültigen Fassung. 

Ansprüche nach Abs. 1 Satz 1 sind auf den der Feststellung des Fehlers 

vorausgehenden Ablesezeitraum beschränkt, es sei denn, die Auswirkung des Fehlers 

kann über einen größeren Zeitraum festgestellt werden. In diesem Fall ist der Anspruch 

auf längstens 3 Jahre beschränkt.  

9. Soweit eine anderweitige Vereinbarung nach § 21 b Abs. 2 oder 3 EnWG getroffen wor-

den ist, werden die vom Messdienstleister dem Netzbetreiber zur Verfügung gestellten 

und durch den Netzbetreiber aufbereiteten Messwerte der Abwicklung und Abrechnung 

dieses Vertrages zugrunde gelegt. Wenn dem Netzbetreiber die Messwerte nicht oder 

nicht ordnungsgemäß zur Verfügung stehen oder die zur Verfügung gestellten Werte 

unplausibel sind, findet Ziffer 8 Abs. 2, 3 und 4 Anwendung.  
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10. Voraussetzungen für eine registrierende Lastgangmessung bei einer jährlichen Ent-

nahme von weniger als 1.500.000 kWh und einer maximalen stündlichen Ausspeiseleis-

tung von weniger als 500 kWh/h gemäß § 24 Abs. 1 GasNZV bzw. bei Unterschreitung 

der von dem Netzbetreiber nach § 24 Abs. 2 GasNZV festgelegten Grenzen sind ein 

schriftliches Verlangen von Anschlussnutzer und Transportkunde. 

Die Kosten des Umbaus einer Standardlastprofilzählung in eine registrierende 

Lastgangmessung in den zuvor beschriebenen Fällen trägt, soweit nicht abweichend 

geregelt, der Transportkunde. 

Nach dem Umbau und der Inbetriebnahme der registrierenden Lastgangmessung 

werden - unabhängig von der tatsächlichen Leistungsinanspruchnahme und 

Jahresenergiemengen - die Preise für registrierende Lastgangmessung gemäß 

veröffentlichten Preisblättern des Netzbetreibers angewendet. 

§ 7 Unterbrechung der Netznutzung 

1. Eine Unterbrechung der Netznutzung ist in den folgenden Fällen zulässig: 

a) geplante/vorhersehbare Unterbrechungen 

aa) zur Vornahme betriebsnotwendiger Instandhaltungsarbeiten (Wartung, Inspek-

tion, Instandsetzung) 

bb) zur Vornahme von Maßnahmen zum Neubau, zur Änderung und zur Erweite-

rung der Anlagen 

b) unvorhersehbare Unterbrechungen 

aa) zur Vermeidung eines drohenden Netzzusammenbruchs 

bb) bei Störungen auf Grund höherer Gewalt 

cc) auf Grund nicht planbarer Instandsetzungsmaßnahmen 

dd) um eine unmittelbare Gefahr für die Sicherheit von Personen oder Sachen von 

erheblichem Wert abzuwenden 

c) vertraglich vereinbarte bzw. sonstige Unterbrechungen 

aa) bei Unterbrechung der Anschlussnutzung (Sperrung) auf Anweisung des 

Transportkunden, soweit dieser hierzu berechtigt ist, nach den Regeln einer 

gesondert abgeschlossenen Vereinbarung zwischen Transportkunde und 

Netzbetreiber 

bb) im Fall von vertraglich vereinbarter unterbrechbarer Anschlussnutzung 

cc) um den Gebrauch von Energie unter Umgehung, Beeinflussung oder vor An-

bringung von Messeinrichtungen zu verhindern 

dd) um zu gewährleisten, dass Störungen anderer Anschlussnehmer oder -nutzer 

oder störende Rückflüsse auf Einrichtungen des Netzbetreibers oder Dritter 

ausgeschlossen sind 
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ee) bei Zuwiderhandlungen des Anschlussnehmers oder -nutzers gemäß § 24 

Abs. 2 Niederdruckanschlussverordnung (NDAV) bzw. gegen entsprechende 

Regelungen des Netzanschluss-/ Anschlussnutzungsvertrages. 

2. Der Netzbetreiber hat jede Unterbrechung gemäß Ziffer 1 a) und b) unverzüglich zu be-

heben. 

3. Im Fall geplanter/vorhersehbarer Unterbrechungen von RLM-Ausspeisepunkten gemäß 

Ziffer 1 a) wird der Netzbetreiber den Transportkunden rechtzeitig vor Durchführung der 

Maßnahmen in geeigneter Weise über deren voraussichtlichen Beginn und voraussicht-

liche Dauer sowie den Grund unterrichten. 

4. Im Fall unvorhersehbarer Unterbrechungen von RLM-Ausspeisepunkten nach Ziffer 

1 b) wird der Netzbetreiber den Transportkunden unverzüglich – sobald ihm dieses 

ohne Verzögerung der Beseitigung der Unterbrechung möglich ist – über die Unterbre-

chung, den Grund und die voraussichtliche Dauer unterrichten. 

5. Im Fall von Unterbrechungen von RLM-Ausspeisepunkten nach Ziffer 1 c) cc) bis ee) 

wird der Netzbetreiber den Transportkunden über die Unterbrechung und den Grund 

unterrichten. 

6. Soweit der Netzbetreiber aufgrund einer zulässigen Unterbrechung nach Ziffer 1 nicht in 

der Lage ist, seine Pflichten aus diesem Vertrag zu erfüllen, ist der Netzbetreiber von 

diesen Pflichten befreit. Die Befreiung nach Satz 1 umfasst jedoch nicht die Informati-

onspflichten des Netzbetreibers gegenüber dem Transportkunden. 

7. Die Regelungen der Ziffer 6 gelten entsprechend, soweit andere Netzbetreiber im 

Marktgebiet Maßnahmen nach Ziffer 1 a) oder b) durchführen und der Netzbetreiber 

aufgrund dieser Maßnahmen ganz oder teilweise nicht in der Lage ist, seine Pflichten 

aus dem Vertrag zu erfüllen. Die Regelungen der Ziffern 3 bis 5 gelten entsprechend, 

soweit dem Netzbetreiber die zur Erfüllung der Informationsverpflichtung notwendigen 

Informationen vorliegen. 

§ 8 Ausgleich von Mehr-/Mindermengen 

1. Der Netzbetreiber ermittelt nach der endgültigen Ermittlung der abrechnungsrelevanten 

Messwerte und Daten die Mehr-/Mindermengen. Für alle SLP-Ausspeisepunkte wird 

der gemäß DVGW Arbeitsblatt G 685 ermittelte Verbrauch der SLP-Ausspeisepunkte 

im Abrechnungszeitraum dem endgültig für die Allokation in den Bilanzkreis des Bilanz-

kreisverantwortlichen zugrundeliegenden Wert gegenübergestellt. Für RLM-Ausspeise-

punkte wird die Mehr-/Mindermenge berechnet, indem die endgültig für die Allokation in 

den Bilanzkreis des Bilanzkreisverantwortlichen verwendete Menge, ggf. unter Berück-

sichtigung von Rundungsdifferenzen, jeweils mit dem Abrechnungs- und Bilanzierungs-

brennwert bewertet und die Differenz gebildet wird. Für RLM-Ausspeisepunkte, die ei-

nem Biogas-Bilanzkreis zugeordnet sind, entfällt die Mehr-/Mindermengenabrechnung.  

2. Mehrmengen entstehen innerhalb des Abrechnungszeitraumes als Differenzmenge, so-

fern die am Ausspeisepunkt ausgespeiste Gasmenge niedriger ist als die Gasmenge 



Anlage 3 Kooperationsvereinbarung Gas, 30.06.2014                                                                                                     Seite | 12 von 25 

 

die vom Ausspeisenetzbetreiber in den Bilanzkreis/Sub-Bilanzkonto allokiert wurde. 

Mindermengen entstehen innerhalb des Abrechnungszeitraumes als Differenzmenge, 

sofern die am Ausspeisepunkt ausgespeiste Gasmenge höher ist als die Gasmenge die 

vom Ausspeisenetzbetreiber in den Bilanzkreis/Sub-Bilanzkonto allokiert wurde. Mehr-

mengen vergütet der Netzbetreiber dem Transportkunden; Mindermengen stellt der 

Netzbetreiber dem Transportkunden in Rechnung. 

3. Die Mehr-/Mindermengen für SLP-Letztverbraucher werden mit den jeweiligen mittleren 

Ausgleichsenergiepreisen für den Abrechnungszeitraum vom Netzbetreiber gegenüber 

dem Transportkunden abgerechnet. Die Abrechnung der Mehr-/Mindermengen erfolgt 

nach dem in Anlage 4 beschriebenen Verfahren. 

4. Die Mehr-/Mindermengen für RLM-Letztverbraucher je Ausspeisepunkt – insbesondere 

aufgrund von Differenzen zwischen Bilanzierungsbrennwerten und abrechnungsrele-

vanten Brennwerten – werden monatlich je Ausspeisepunkt ermittelt und mit den mittle-

ren monatlichen Ausgleichsenergiepreisen vom Netzbetreiber gegenüber dem Trans-

portkunden abgerechnet. Diese Preise sind das ungewichtete arithmetische Mittel der 

für die Gastage des jeweiligen Monats geltenden positiven und negativen Ausgleichs-

energiepreise. Der monatliche durchschnittliche Ausgleichsenergiepreis wird vom 

Marktgebietsverantwortlichen ermittelt und veröffentlicht und wird gleichermaßen für die 

Abrechnung von Mehr- als auch von Mindermengen herangezogen. 

5. Für RLM-Ausspeisepunkte ist der Netzbetreiber abweichend von Ziffer 1 berechtigt, bei 

systematischen Fehlern in technischen Einrichtungen zur Messung die korrigierten Ver-

brauchsmengen gemäß DVGW Arbeitsblatt G 685 dem endgültig für die Allokation in 

den Bilanzkreis des Bilanzkreisverantwortlichen zugrundeliegenden Wert für die Mehr-

/Mindermengenabrechnung gegenüber zu stellen: 

Der Netzbetreiber legt dem Transportkunden eine nachvollziehbare Dokumentation vor. 

Die Dokumentation muss die Befundprüfung des Eichamtes beinhalten. 

6. Die energiesteuerfreie Abrechnung der Mehr-/Mindermengen im Verhältnis zwischen 

Netzbetreiber und dem Transportkunden erfolgt nur, wenn dem einen Vertragspartner 

eine Anmeldung nach § 38 Abs. 3 Energiesteuergesetz (EnergieStG) des zuständigen 

Hauptzollamtes dem jeweils anderen Vertragspartner vorliegt. Jede Änderung in Bezug 

auf die Anmeldung, z.B. deren Widerruf durch das zuständige Hauptzollamt, ist dem je-

weils anderen Vertragspartner unverzüglich schriftlich mitzuteilen. 

§ 9 Entgelte 

1. Der Transportkunde zahlt für die Leistungen des Netzbetreibers die Entgelte nach Maß-

gabe der auf der Internetseite des Netzbetreibers veröffentlichten Preisblätter gemäß 

Anlage 5. Die in den Preisblättern enthaltenen Netzentgelte werden auf Grundlage der 

festgelegten Erlösobergrenze entsprechend den Vorschriften des Teils 2 Abschnitt 2 

und 3 der Gasnetzentgeltverordnung (GasNEV) gebildet. In diesen sind die Kosten für 

die Inanspruchnahme der vorgelagerten Netzebenen enthalten. 
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2. Der Netzbetreiber ist bei einer Festlegung der Erlösobergrenzen gemäß § 17 Abs. 1 

Anreizregulierungsverordnung (ARegV) und bei einer Anpassung der Erlösobergrenzen 

gemäß § 17 Abs. 2 ARegV i.V.m. § 4 Abs. 3 bis 5 ARegV sowie nach § 5 Abs. 3 ARegV 

i.V.m. § 17 ARegV berechtigt, die Netzentgelte anzupassen, soweit sich daraus eine 

Erhöhung der Netzentgelte ergibt. Der Netzbetreiber ist zur Anpassung der Netzent-

gelte verpflichtet, soweit sich daraus eine Absenkung der Netzentgelte ergibt. Der Netz-

betreiber wird in derartigen Fällen die Netzentgelte jeweils gemäß § 17 ARegV i.V.m. 

den Vorschriften des Teils 2, Abschnitte 2 und 3 GasNEV und § 5 Abs. 3 ARegV anpas-

sen. Über die angepassten Netzentgelte (Preisblätter) wird der Netzbetreiber den 

Transportkunden unverzüglich in Textform informieren.  

3. Eine Anpassung der Netzentgelte darf erst zum 1. Januar des folgenden Kalenderjah-

res vorgenommen werden.  

Der Netzbetreiber ist sowohl im Fall einer Erhöhung als auch einer Absenkung 

berechtigt, auftretende Differenzen über sein eigenes Regulierungskonto (§ 5 ARegV) 

abzuwickeln.  

4. Im Falle von erhöhten Entgelten steht dem Transportkunden das Recht zu, den Vertrag 

mit einer Frist von 10 Werktagen zum Wirksamkeitszeitpunkt der Änderung schriftlich 

zu kündigen. Sofern die Information nach Ziffer 2 Satz 4 dem Transportkunden nicht 

mindestens 20 Werktage vor dem Wirksamkeitszeitpunkt der Änderung zugeht, ist der 

Transportkunde abweichend von Satz 1 berechtigt, innerhalb von 10 Werktagen nach 

Zugang der Information nach Ziffer 2 Satz 4 mit einer Frist von 5 Werktagen, frühestens 

zum Wirksamkeitszeitpunkt der Änderung, den Vertrag schriftlich zu kündigen.  

5. Sollten Steuern oder andere öffentlich-rechtliche Abgaben auf die Entgelte gemäß dem 

jeweiligen Vertrag, einschließlich von Steuern oder anderen öffentlich-rechtlichen Abga-

ben auf Dienstleistungen, die die Grundlage für diese Entgelte bilden, eingeführt, abge-

schafft oder geändert werden, nimmt der Netzbetreiber eine dementsprechende Anhe-

bung oder Absenkung der Entgelte in dem jeweiligen Vertrag mit Wirkung zu dem Zeit-

punkt vor, an welchem die Einführung, Abschaffung oder Änderung der Steuern oder 

anderen öffentlich-rechtlichen Abgaben in Kraft tritt, soweit diese nicht von der Erlös-

obergrenze erfasst sind.  

6. In den Fällen einer Anpassung der Erlösobergrenze aufgrund eines Härtefalles gemäß 

§ 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 ARegV ist der Netzbetreiber berechtigt, die Netzentgelte gemäß 

dem Beschluss der Bundesnetzagentur oder jeweils zum 1. Januar des folgenden Ka-

lenderjahres anzupassen. 

7. Darüber hinaus ist der Netzbetreiber zur Änderung der Entgelte gemäß Ziffer 1 berech-

tigt bzw. verpflichtet, soweit sich eine solche Änderung aus gesetzlichen und / oder be-

hördlichen und / oder gerichtlichen Entscheidungen ergibt. 

8. Der Transportkunde entrichtet ein Entgelt gemäß Konzessionsabgabenverordnung 

(KAV) nach Maßgabe der auf der Internetseite des Netzbetreibers veröffentlichten 

Preisblätter gemäß Anlage 5 an den Netzbetreiber für jeden Ausspeisepunkt, der in 

den Geltungsbereich dieses Lieferantenrahmenvertrages fällt. Die in den Preisblättern 
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angegebene Höhe der Konzessionsabgabe richtet sich nach dem jeweils zwischen dem 

Konzessionsnehmer und der betreffenden Gemeinde vereinbarten Konzessionsabga-

bensatz gemäß KAV in der jeweils gültigen Fassung.  

9. Erhebt der Transportkunde den Anspruch auf eine niedrigere Konzessionsabgabe oder 

auf Befreiung von der Konzessionsabgabe für einen von ihm im Netzbereich des Netz-

betreibers belieferten Letztverbraucher, wird er dem Netzbetreiber hierüber einen 

schriftlichen Nachweis in für die Konzessionsabgabenabrechnung geeigneter Form, 

z.B. durch Wirtschaftsprüfertestat, zur Verfügung stellen. Diesen Nachweis wird der 

Transportkunde dem Netzbetreiber spätestens bis 15 Monate nach dem Ende eines 

Kalenderjahres für dieses Kalenderjahr einreichen. 

10. Im Übrigen kann der Netzbetreiber in ergänzenden Geschäftsbedingungen Regelungen 

zu Entgelt- und Zahlungsbedingungen treffen, die er auf seiner Internetseite veröffent-

licht. Gesonderte Entgelte nach § 20 Abs. 2 GasNEV bedürfen einer besonderen Ver-

einbarung. Die Anwendung von Regelungen zu gesonderten Entgelten kann der Netz-

betreiber in den ergänzenden Geschäftsbedingungen treffen.  

11. Für Ausspeisepunkte hat der Transportkunde das ausgewiesene Entgelt für Messstel-

lenbetrieb/Messung gemäß Ziffer 1 ab dem Zeitpunkt und solange zu zahlen, ab dem 

und solange der Netzbetreiber Messstellenbetreiber/Messdienstleister gemäß § 21 b 

EnWG an dem jeweiligen Ausspeisepunkt ist. Der Netzbetreiber wird im Fall, dass ihm 

der Messstellenbetrieb/die Messdienstleistung zufällt oder er nicht mehr Messstellenbe-

treiber/Messdienstleister des Ausspeisepunktes sein wird, insbesondere in Folge eines 

Wechsels des Messstellenbetreibers/Messdienstleisters gemäß § 21 b Abs. 2 EnWG, 

den Transportkunden unverzüglich darüber informieren. 

§ 10 Abrechnung, Zahlung und Verzug 

1. Grundsätzlich rechnet der Netzbetreiber die Netzentgelte inklusive Abrechnung und so-

fern er Messstellenbetreiber/Messdienstleister ist, das Entgelt für Messstellenbetrieb 

und Messung jährlich nach GeLi Gas ab. Abweichend davon wird im Falle von RLM-

Letztverbrauchern monatlich nach GeLi Gas abgerechnet. Der Netzbetreiber ist berech-

tigt, im Falle von SLP-Letztverbrauchern nach seiner Wahl monatliche oder zweimonat-

liche Abschlagszahlungen vom Transportkunden zu verlangen. Ändern sich die für die 

Berechnung der Abschlagszahlungen relevanten Parameter (z.B. Preise, Jahresver-

brauchsmengen) kann der Netzbetreiber auch unterjährig eine Anpassung der Ab-

schlagszahlungen verlangen.  

Die monatliche Abrechnung der RLM-Ausspeisepunkte erfolgt auf der Grundlage der 

gemessenen, monatlichen Verbrauchsmenge und grundsätzlich der höchsten im 

Abrechnungszeitraum erreichten Maximalleistung. Der Netzbetreiber legt den 

Abrechnungszeitraum fest und veröffentlicht ihn in seinen ergänzenden 

Geschäftsbedingungen. Sofern im betreffenden Abrechnungsmonat eine höhere als die 

bisher erreichte Maximalleistung auftritt, erfolgt in diesem Abrechnungsmonat oder am 

Ende des Abrechnungszeitraums eine Nachberechnung der Differenz zwischen der 
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bisher berechneten und neuen Maximalleistung für die vorausgegangenen Monate des 

aktuellen Abrechnungszeitraums. 

2. Die Abrechnung der Mehr- und Mindermengen erfolgt nach den Regelungen in An-

lage 4. 

3. Weitere Einzelheiten über die Abrechnung der Entgelte kann der Netzbetreiber in er-

gänzenden Geschäftsbedingungen regeln. 

4. Rechnungen, und Abschlagsrechnungen bzw. Abschlagspläne werden zu dem vom 

Netzbetreiber angegebenen Zeitpunkt, frühestens jedoch 2 Wochen nach Zugang der 

Zahlungsaufforderung fällig. Die ernsthafte Möglichkeit eines offensichtlichen Fehlers in 

der Rechnung berechtigt den Transportkunden zum Zahlungsaufschub oder zur Zah-

lungsverweigerung. Der Netzbetreiber ist berechtigt, einen Verzugsschaden pauschal in 

Rechnung zu stellen. Es bleibt dem Transportkunden unbenommen, einen tatsächlich 

geringeren Verzugsschaden nachzuweisen. 

5. Werden Fehler in der Ermittlung von Rechnungsbeträgen oder der Rechnung zugrun-

deliegenden Daten festgestellt, so ist die Überzahlung vom Netzbetreiber zurückzuzah-

len oder der Fehlbetrag vom Transportkunden nachzuentrichten. Die Rechnungskorrek-

tur ist längstens 3 Jahre ab Zugang der zu korrigierenden Rechnung zulässig.  

6. Gegen Ansprüche der Vertragspartner kann nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig 

festgestellten Gegenansprüchen aufgerechnet werden. 

§ 11 Steuern 

1. Werden im Rahmen des jeweiligen Vertrages vom Netzbetreiber an einen Transport-

kunden, der nicht Lieferer im Sinne des § 38 Abs. 3 EnergieStG ist, Gasmengen gelie-

fert, hat der Transportkunde die darauf entfallenden Entgelte zuzüglich Energiesteuer in 

der jeweiligen gesetzlichen Höhe zu zahlen. 

Eine solche Lieferung liegt insbesondere immer dann vor, wenn zusätzlich zu den vom 

Transportkunden dem Netzbetreiber zum Transport übergebenen Gasmengen am 

Ausspeisepunkt weitere Gasmengen vom Netzbetreiber an den Transportkunden 

abgegeben werden. 

Erfolgt die Lieferung von Gasmengen an einen Transportkunden, der angemeldeter 

Lieferer im Sinne des § 38 Abs. 3 EnergieStG ist, ist der Transportkunde verpflichtet, 

das Vorliegen der Voraussetzungen des § 38 Abs. 3 EnergieStG dem Netzbetreiber 

gegenüber durch Vorlage einer von der zuständigen Zollverwaltung ausgestellten 

aktuellen Anmeldebestätigung im Sinne von § 78 Abs. 4 Energiesteuer - 

Durchführungsverordnung (EnergieStV), nach der der Transportkunde als 

angemeldeter Lieferer zum unversteuerten Bezug von Gasmengen berechtigt ist, 

nachzuweisen. Der Nachweis über das Vorliegen der Voraussetzungen des § 38 Abs. 3 

EnergieStG ist dem jeweiligen Netzbetreiber spätestens 1 Woche vor der Lieferung zur 

Verfügung zu stellen. Wird ein geeigneter Nachweis über das Vorliegen der 

Voraussetzungen des § 38 Abs. 3 EnergieStG nicht innerhalb des vorgeschriebenen 
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Zeitraums vorgelegt, hat der Netzbetreiber das Recht, dem Transportkunden die auf die 

Lieferung der Gasmengen entfallenden Entgelte zuzüglich Energiesteuer in der 

jeweiligen gesetzlichen Höhe in Rechnung zu stellen. 

Der Transportkunde ist verpflichtet, den Netzbetreiber umgehend schriftlich zu 

informieren, wenn der Transportkunde nicht bzw. nicht mehr Lieferer im Sinne des § 38 

Abs. 3 EnergieStG ist. Bei Adressänderungen, Umfirmierungen, Änderungen der 

Rechtsform ist die Vorlage einer aktuellen Liefererbestätigung der Zollverwaltung 

erforderlich. Kommt der Transportkunde dieser Hinweispflicht nicht oder nicht 

rechtzeitig nach, ist er verpflichtet, die daraus für den Netzbetreiber entstehende 

Energiesteuer an diesen zu erstatten. 

2. Sämtliche Entgelte entsprechend des jeweiligen Vertrages sind ohne darauf entfallende 

Steuern aufgeführt. Der Transportkunde hat diese Steuern zusätzlich zu diesen Entgel-

ten zu entrichten. 

3. Die Entgelte gemäß dem jeweiligen Vertrag und diesem Paragraphen sowie jegliche 

Zuschläge hierzu bilden das Entgelt im Sinne des Umsatzsteuergesetzes (UStG) und 

verstehen sich ohne Umsatzsteuer (USt). Zusätzlich zu diesem Entgelt hat der Trans-

portkunde an den Netzbetreiber die Umsatzsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe 

zu entrichten, sofern nicht das Reverse-Charge-Verfahren Anwendung findet. Soweit 

der Leistungsempfänger die Voraussetzungen des § 3g Absatz 1 UStG erfüllt, legt er, 

als Nachweis für die Anwendung des Reverse-Charge-Verfahrens, die Bescheinigung 

für Wiederverkäufer von Erdgas (USt 1 TH) nach § 13b Absatz 2 Nr. 5 Buchstabe b und 

Absatz 5 UStG erstmalig spätestens 1 Woche vor der Lieferung sowie jährlich wieder-

kehrend unaufgefordert dem jeweils anderen Vertragspartner vor. Erfolgt die Abrech-

nung gemäß § 14 Abs. 2 S. 2 UStG im Gutschriftsverfahren, muss die Abrechnung die 

Angabe "Gutschrift" enthalten (§ 14 Abs. 4 Nr. 10 UStG). 

§ 12 Haftung 

1. Der Netzbetreiber haftet für Schäden, die dem Transportkunden durch die Unterbre-

chung oder durch Unregelmäßigkeiten in der Netznutzung entstehen, nach Maßgabe 

des § 5 GasNZV i. V. m. § 18 NDAV – dieses gilt für Vertragsverhältnisse in Nieder-, 

Mittel- und Hochdrucknetzen. Der Wortlaut des § 18 NDAV ist als Anlage 6 beigefügt.  

2. Im Übrigen haften die Vertragspartner einander für Schäden aus der Verletzung des Le-

bens, des Körpers oder der Gesundheit, es sei denn, der Vertragspartner selbst, des-

sen gesetzliche Vertreter, Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen haben weder vorsätz-

lich noch fahrlässig gehandelt.  

3. Im Fall der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haften die Vertragspartner einan-

der für Sach- und Vermögensschäden, es sei denn, der Vertragspartner selbst, dessen 

gesetzliche Vertreter, Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen haben weder vorsätzlich 

noch fahrlässig gehandelt; die Haftung der Vertragspartner im Fall leicht fahrlässig ver-

ursachter Sach- und Vermögensschäden ist auf den vertragstypisch, vorhersehbaren 

Schaden begrenzt.  
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a) Unter wesentlichen Vertragspflichten werden hier die Verpflichtungen verstanden, 

deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst 

ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und 

vertrauen darf. 

b) Vertragstypische, vorhersehbare Schäden sind solche, die der Vertragspartner bei 

Vertragsschluss als mögliche Folge einer Vertragsverletzung vorausgesehen hat o-

der unter Berücksichtigung der Umstände, die ihm bekannt waren oder die er hätte 

kennen müssen, bei Anwendung verkehrsüblicher Sorgfalt hätte voraussehen müs-

sen. 

c) Typischerweise ist bei Geschäften der fraglichen Art von einem Schaden in Höhe 

von EUR 2,5 Mio. bei Sachschäden und EUR 1,0 Mio. bei Vermögensschäden aus-

zugehen.  

4. Die Vertragspartner haften einander für Sach- und Vermögensschäden bei nicht we-

sentlichen Vertragspflichten, es sei denn, der Vertragspartner selbst, dessen gesetzli-

che Vertreter, Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen haben weder vorsätzlich noch grob 

fahrlässig gehandelt.  

a) Die Haftung der Vertragspartner selbst und für ihre gesetzlichen Vertreter, leitende 

Erfüllungsgehilfen und Verrichtungsgehilfen ist im Fall grob fahrlässig verursachter 

Sach- und Vermögensschäden auf den vertragstypisch, vorhersehbaren Schaden 

begrenzt. 

b) Die Haftung der Vertragspartner für sog. einfache Erfüllungsgehilfen ist im Fall grob 

fahrlässig verursachter Sachschäden auf EUR 1,5 Mio. und Vermögensschäden auf 

EUR 0,5 Mio. begrenzt.  

5. §§ 16, 16 a EnWG bleiben unberührt. Maßnahmen nach § 16 a EnWG i.V.m. § 16 Abs. 

2 EnWG sind insbesondere auch solche, die zur Sicherstellung der Versorgung von 

Haushaltskunden mit Erdgas gemäß § 53 a EnWG ergriffen werden.   

6. Eine Haftung der Vertragspartner nach zwingenden Vorschriften des Haftpflichtgeset-

zes und anderen Rechtsvorschriften bleibt unberührt. 

7. Die Ziffern 1 bis 6 gelten auch zu Gunsten der gesetzlichen Vertreter, Arbeitnehmer so-

wie der Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen der Vertragspartner, soweit diese für den 

jeweiligen Vertragspartner Anwendung finden. 

§ 13 Sicherheitsleistung 

1. Der Netzbetreiber kann in begründeten Fällen für alle Zahlungsansprüche aus diesem 

Vertrag zum Transportkunden eine angemessene Sicherheitsleistung oder Vorauszah-

lung gemäß § 14 verlangen. Die Sicherheitsleistung bzw. Vorauszahlung ist gegenüber 

dem Transportkunden in Textform anzufordern und zu begründen.  

2. Ein begründeter Fall wird insbesondere angenommen, wenn 
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a) der Transportkunde  

aa) mit einer fälligen Zahlung in nicht unerheblicher Höhe, d.h. in der Regel mindes-

tens in Höhe von 10% des Entgelts des Transportkunden der letzten Rechnung oder 

Abschlagszahlungsforderung, in Verzug geraten ist und auch auf ausdrückliche Auf-

forderung nicht gezahlt hat oder 

bb) mit fälligen Zahlungen wiederholt in Verzug geraten ist oder  

b) gegen den Transportkunden Zwangsvollstreckungsmaßnahmen wegen Geldforde-

rungen (§§ 803 - 882a Zivilprozessordnung (ZPO)) eingeleitet sind, es sei denn, es 

handelt sich um Geldforderungen in unerheblicher Höhe oder 

c) ein Antrag des Transportkunden auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über sein 

Vermögen vorliegt oder 

d) ein Dritter einen Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen 

des Transportkunden gestellt hat und der Transportkunde nicht innerhalb der Frist 

nach Ziffer 4 Satz 2 das Fehlen eines Eröffnungsgrundes gemäß §§ 17 Abs. 2, 19 

Abs. 2 Insolvenzordnung (InsO) nachweist oder 

e) ein früherer Lieferantenrahmenvertrag zwischen dem Netzbetreiber und dem Trans-

portkunden in den letzten 2 Jahren vor Abschluss dieses Vertrages nach § 15 Ziffer 

2 lit. b wirksam gekündigt worden ist.  

Darüber hinaus hat der Netzbetreiber das Recht, eine angemessene Sicherheitsleis-

tung oder Leistung einer Vorauszahlung zu verlangen, wenn auf Grund einer über den 

Transportkunden eingeholten Auskunft einer allgemein im Geschäftsleben anerkannten 

Auskunftei oder aufgrund einer sonstigen Sachlage eine begründete Besorgnis besteht, 

dass er den Verpflichtungen aus diesem Vertrag nicht nachkommen wird und der 

Transportkunde dies nicht innerhalb von 5 Werktagen durch einen geeigneten Nach-

weis seiner Bonität entkräftet. Hierzu können gegebenenfalls geeignete Bonitätsnach-

weise, wie z.B. durch Vorlage eines Testates eines Wirtschaftprüfers, eine Bescheini-

gung eines in der Bundesrepublik Deutschland zum Geschäftsbetrieb befugten Kreditin-

stitutes über eine ausreichende Liquidität, eines aktuellen Geschäftsberichts, eines 

Handelsregisterauszugs und erforderlichenfalls weitergehende bonitätsrelevante Infor-

mationen vorgelegt werden.  

Soweit der Transportkunde über ein Rating einer anerkannten Rating-Agentur verfügt, 

liegt eine begründete Besorgnis insbesondere dann vor, wenn sein Rating nicht min-

destens 

 im Langfristbereich nach Standard & Poors BBB-,  

 im Langfristbereich nach Fitch BBB-,  

 im Langfristbereich nach Moody’s Baa3, 

 nach Creditreform (Bonitätsindex 2.0) Risikoklasse II (gemäß Creditreform Rating-

Map Stand September 2013) beträgt.  
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Gleiches gilt, wenn der Transportkunde bei einer anderen anerkannten Ratingagentur 

kein entsprechendes vergleichbares Rating aufweist. Liegen mehrere der vorgenannten 

Auskünfte vor, liegt eine begründete Besorgnis auch dann vor, wenn nur eine der ge-

nannten Bonitätsindikatoren eine begründete Besorgnis auslöst.  

Die Daten und die wesentlichen Inhalte der Auskunft, auf denen die begründete Be-

sorgnis beruht, sind dem Transportkunden durch den Netzbetreiber vollständig offen zu 

legen. 

3. Arten der Sicherheitsleistungen sind unbedingte unwiderrufliche Bankgarantien, unbe-

dingte unwiderrufliche Unternehmensgarantien (z.B. harte Patronats- und Organ-

schaftserklärungen), unbedingte unwiderrufliche, selbstschuldnerische Bürgschaften 

eines in der Bundesrepublik Deutschland zum Geschäftsbetrieb befugten Kreditinstitu-

tes sowie Hinterlegungen von Geld oder festverzinslichen Wertpapieren. Die Auswahl 

der Art der Sicherheitsleistung obliegt dem Transportkunden. Außerdem kann der Netz-

betreiber Barsicherheiten oder Forderungsabtretungen akzeptieren. 

4. Die Sicherheit ist innerhalb von 7 Werktagen nach ihrer Anforderung vom Transportkun-

den an den Netzbetreiber zu leisten. Im Fall der Ziffer 2 d) ist die Sicherheit innerhalb 

von 10 Werktagen zu leisten, wenn der Transportkunde nicht innerhalb dieser Frist das 

Fehlen eines Eröffnungsgrundes im Sinne von §§ 17 Abs.2, 19 Abs.2 Insolvenzordnung 

(InsO) nachweist.  

5. Als Anforderungen an die einzelnen Arten der Sicherheitsleistungen gelten: 

a) Banksicherheiten sind in Form einer unbedingten, unwiderruflichen und selbst-

schuldnerischen Bürgschaft bzw. Garantie eines in der Bundesrepublik Deutschland 

zum Geschäftsbetrieb befugten Kreditinstitutes zu leisten. Das Kreditinstitut, welches 

die Sicherheitsleistung ausstellt, muss mindestens ein Standard & Poor’s Langfrist-

Rating von A- bzw. ein Moody’s Langfrist-Rating von A3 aufweisen, oder dem deut-

schen Sparkassen- bzw. Genossenschaftssektor angehören. 

b) Für Unternehmensgarantien und Bürgschaften gilt, dass das Unternehmen, welches 

die Sicherheit leistet, mindestens ein Standard & Poor’s Langfrist-Rating von BBB-, 

ein Fitch-Rating von minimal BBB-, ein Moody’s Langfrist-Rating von Baa3 oder ei-

nen Bonitätsindex von Creditreform (Bonitätsindex 2.0) von mindestens Risikoklasse 

II oder besser (gemäß Creditreform RatingMap Stand September 2013) aufweisen 

muss. Weiterhin darf die Höhe der Unternehmensgarantie oder Bürgschaft 10 % des 

haftenden Eigenkapitals des Sicherheitengebers nicht übersteigen. Dieses ist durch 

den Transportkunden gegenüber dem Netzbetreiber mit der Beibringung der Sicher-

heitsleistung nachzuweisen. 

c) Im Falle von Barsicherheiten sind diese durch Einzahlung auf ein vom Netzbetreiber 

benanntes Konto zu leisten. Sie werden zu dem von der Deutschen Bundesbank am 

ersten Bankentag des Rechnungsmonats bekanntgegebenen Basiszinssatz verzinst. 

Alternativ ist auch eine Guthabenverpfändung eines vom Transportkunden bei einem 

in der Bundesrepublik Deutschland zum Geschäftsbetrieb befugten Kreditinstitut ge-

führten Kontos zugunsten des Netzbetreibers möglich. 
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d) Die Bürgschaft oder Garantieerklärung hat generell den Verzicht auf die Einreden 

der Vorausklage, der Anfechtbarkeit und der Aufrechenbarkeit, soweit es sich nicht 

um unstrittige oder rechtskräftig festgestellte Forderungen handelt, zu enthalten. 

Eine selbstschuldnerische Bürgschafts- oder Garantieerklärung muss mindestens für 

12 Kalendermonate gültig sein, maximal jedoch bis zum Ende der Vertragslaufzeit 

und die beiden der Vertragslaufzeit unmittelbar folgenden Monate. 

6. Die Höhe der Sicherheitsleistung beträgt das Doppelte der durchschnittlichen Netzent-

geltforderungen pro Monat der letzten 12 Monate. Für einen Zeitraum der Netznutzung, 

der weniger als 12 Monate beträgt, wird dieser Zeitraum der Berechnung der Sicher-

heitsleistung zugrunde gelegt. 

7. Der Netzbetreiber kann eine geleistete Sicherheit in Anspruch nehmen, wenn er nach 

Verzugseintritt eine Zahlungserinnerung ausgesprochen hat und die mit der Zahlungs-

erinnerung gesetzte angemessene Frist fruchtlos verstrichen ist. In einem solchen Fall 

kann der Netzbetreiber die in Anspruch genommene Sicherheit unter den Vorausset-

zungen der Ziffer 8 nachfordern. Die Sicherheit ist innerhalb von 7 Werktagen nach ih-

rer Anforderung vom Transportkunden zu leisten. 

8. Eine Sicherheitsleistung ist unverzüglich zurückzugeben, wenn die Voraussetzungen zu 

deren Erhebung entfallen sind. Der Netzbetreiber hat das Fortbestehen eines begrün-

deten Falles jeweils mindestens halbjährlich zu überprüfen. Der Netzbetreiber prüft bei 

Fortbestehen, ob die Höhe der Sicherheitsleistung der in Ziffer 5 beschriebenen Höhe 

entspricht. Falls die vorgenannte Prüfung ergibt, dass der realisierbare Wert aller Si-

cherheitsleistungen den anzuwendenden Wert gemäß Ziffer 5 nicht nur vorübergehend 

übersteigt, hat der Netzbetreiber entsprechende Anteile der Sicherheitsleistung zurück-

zugeben. Sollten mehrere Sicherheiten geleistet worden sein, steht dem Netzbetreiber 

das Recht zu, eine der geleisteten Sicherheiten auszuwählen und zurückzugeben. So-

weit der realisierbare Wert aller Sicherheitsleistungen den anzuwendenden Wert ge-

mäß Ziffer 5 nicht nur unwesentlich unterschreitet, kann der Netzbetreiber eine Anpas-

sung der Sicherheitsleistung verlangen.  

§ 14 Vorauszahlung 

1. Der Transportkunde ist berechtigt, die Sicherheitsleistung durch Vorauszahlungen ab-

zuwenden. Zur Abwendung der Sicherheitsleistung hat der Transportkunde gegenüber 

dem Netzbetreiber innerhalb von fünf Werktagen nach Anforderung der Sicherheitsleis-

tung in Textform zu erklären, dass er anstelle der Sicherheitsleistung Vorauszahlung 

leisten wird.  

2. Verlangt der Netzbetreiber Vorauszahlung nach § 13 Ziffer 1 oder wendet der Trans-

portkunde eine verlangte Sicherheitsleistung durch Vorauszahlung nach Ziffer 1 ab, so 

hat der Netzbetreiber den Beginn, die Höhe sowie die Voraussetzungen für den Wegfall 

der Vorauszahlungspflicht gegenüber dem Transportkunden in Textform mitzuteilen. 
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3. Die Höhe der Vorauszahlung bemisst sich nach den durchschnittlichen Netzentgeltfor-

derungen pro Monat der letzten 12 Monate. Beträgt der Zeitraum der bisherigen Netz-

nutzung weniger als 12 Monate, wird dieser Zeitraum der Berechnung der durchschnitt-

lichen Netzentgeltforderungen pro Monat zugrunde gelegt. Besteht nach den Umstän-

den des Einzelfalles Grund zu der Annahme, dass die tatsächlichen Netzentgeltforde-

rungen erheblich höher oder erheblich niedriger als die ermittelten durchschnittlichen 

Netzentgeltforderungen sein werden, so ist dies bei der Bestimmung der Vorauszah-

lungshöhe durch den Netzbetreiber angemessen zu berücksichtigen. Abweichungen 

von 10 % gelten als erheblich. 

4. Die Vorauszahlung ist nach Wahl des Netzbetreibers monatlich, 2-wöchentlich oder wö-

chentlich bis zum drittletzten Werktag vor dem Netznutzungszeitraum, auf den die Vo-

rauszahlung zu erbringen ist, durch den Transportkunden zu leisten. Abweichend zu 

Satz 1 kann der Netzbetreiber zur Fälligkeit der Vorauszahlungen Regelungen in ergän-

zenden Geschäftsbedingungen treffen.  

5. Die Vorauszahlung ist mit den Netzentgeltforderungen für den Zeitraum zu verrechnen, 

für den sie geleistet wurde. 

6. Genügt die jeweilige Vorauszahlung nicht zur Deckung der Netzentgeltforderungen für 

den betreffenden Zeitraum, ist die Differenz vom Transportkunden zum vom Netzbetrei-

ber vorgegebenen Fälligkeitszeitpunkt zu zahlen. Übersteigt die jeweilige Vorauszah-

lung die Netzentgeltforderungen für den betreffenden Zeitraum, ist die Differenz dem 

Transportkunden zu erstatten. 

7. Wenn und soweit die zu leistende Vorauszahlung die tatsächlichen Netzentgeltforde-

rungen erheblich unterschreitet, kann der Netzbetreiber durch Erklärung gegenüber 

dem Transportkunden in Textform eine entsprechende Erhöhung der Vorauszahlung 

zum nächsten Leistungszeitpunkt gemäß Ziffer 4 verlangen. Wenn und soweit die zu 

leistende Vorauszahlung die tatsächlichen Netzentgeltforderungen erheblich über-

schreitet, ist der Netzbetreiber verpflichtet, durch Erklärung gegenüber dem Transport-

kunden in Textform eine entsprechende Reduzierung der Vorauszahlungshöhe zum 

nächsten Leistungszeitpunkt gemäß Ziffer 4 vorzunehmen. Eine Unter- bzw. Über-

schreitung der Vorauszahlung gilt jeweils dann als erheblich, wenn sie von den tatsäch-

lichen Netzentgeltforderungen um mindestens 10 % abweicht. 

8. Der Netzbetreiber hat das Bestehen eines begründeten Falles im Sinne des § 13 Ziffer 

2 halbjährlich, frühestens sechs Monate ab der ersten Vorauszahlung, zu überprüfen. 

Er hat eine Bestätigung darüber zu erteilen, wenn ein begründeter Fall nicht mehr be-

steht. Die Pflicht zur Vorauszahlung endet mit Zugang der Bestätigung.  

Der Transportkunde kann eine Einstellung der Vorauszahlungsregelung frühestens 

nach einem halben Jahr fordern. In den Fällen des § 13 Ziffer 2a gilt dies nur, sofern in-

nerhalb der letzten 12 Monate die Zahlungen fristgerecht eingegangen sind. 

9. Die Details zur Abwicklung der Vorauszahlung werden bei Anforderung vom Netzbetrei-

ber dem Transportkunden separat mitgeteilt. 
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§ 15 Vertragslaufzeit, Vertragskündigung und Netzübernahme 

1. Dieser Lieferantenrahmenvertrag tritt mit Unterzeichnung in Kraft und läuft auf unbe-

stimmte Zeit. Er kann mit einer Frist von 3 Monaten auf das Ende eines Kalendermo-

nats gekündigt werden. Der Vertrag kann von dem Netzbetreiber jedoch nur gekündigt 

werden, soweit eine Pflicht zum Netzzugang auf der Grundlage des EnWG, der Gas-

NZV oder anderer Rechtsvorschriften nicht oder nicht mehr besteht oder gleichzeitig mit 

der Kündigung der Abschluss eines neuen Lieferantenrahmenvertrages angeboten 

wird, der den Anforderungen des EnWG, der GasNZV und anderer Rechtsvorschriften 

entspricht. 

2. Dieser Vertrag kann fristlos aus wichtigem Grund gekündigt werden. 

Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn 

a) gegen wesentliche Bestimmungen dieses Vertrages trotz Abmahnung wiederholt 

schwerwiegend verstoßen wird oder 

b) der Transportkunde seiner Verpflichtung zur Stellung einer Sicherheit nach § 13 oder 

zur Leistung einer Vorauszahlung nach § 14 nicht fristgerecht oder nicht vollständig 

nachkommt oder 

 

c) die Zuordnung sämtlicher Ausspeisepunkte des Transportkunden zu einem 

Bilanzkreis entgegen § 2 Ziffer 2 Abs. 1 Satz 3 nicht mehr sichergestellt ist. 

3. Optional: Sofern eine EDI-Vereinbarung Bestandteil dieses Lieferantenrahmenvertrages 

ist, besteht diese auch nach einer Kündigung des Lieferantenrahmenvertrages bis zur 

endgültigen Abwicklung dieses Vertrages fort. 

4. Dieser Vertrag endet in Bezug auf einzelne Ausspeisepunkte, sofern der Netzbetreiber 

aufgrund von Änderungen des Netzgebietes (z. B. Eigentumsübertragung oder ander-

weitige Netzüberlassung nach § 46 EnWG) den Netzzugang für diese Ausspeisepunkte 

nicht mehr gewähren kann. Der Netzbetreiber wird den Transportkunden hierüber und 

über den übernehmenden Netzbetreiber spätestens 3 Monate + 10 Werktage vor Netz-

betreiberwechsel in Textform unterrichten. 

5. Übernimmt der Netzbetreiber ein zusätzliches Netzgebiet, erstreckt sich dieser Vertrag 

auch auf die Ausspeisepunkte des Transportkunden in dem übernommenen Netzge-

biet. Der übernehmende Netzbetreiber informiert unter Angabe der betroffenen Ge-

meindegebiete den Transportkunden spätestens 3 Monate + 10 Werktage vor Netzbe-

treiberwechsel in Textform über die Netzübernahme. 

§ 16 Änderungen des Lieferantenrahmenvertrages 

1. Der Netzbetreiber ist berechtigt, diesen Vertrag mit sofortiger Wirkung zu ändern, so-

fern eine Änderung erforderlich ist, um einschlägigen Gesetzen oder Rechtsverordnun-

gen, und / oder rechtsverbindlichen Vorgaben nationaler oder internationaler Gerichte 
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und Behörden, insbesondere Festlegungen und dazu ergangene Mitteilungen der Bun-

desnetzagentur, und / oder allgemein anerkannten Regeln der Technik zu entsprechen. 

In diesem Fall hat der Netzbetreiber den Transportkunden unverzüglich hiervon in 

Kenntnis zu setzen. Ergeben sich für den Transportkunden durch die Änderung im Hin-

blick auf seinen Vertrag wesentliche wirtschaftliche Nachteile, so ist der Transportkunde 

berechtigt, seine Verträge zum Ende des Monats, der auf den Wirksamkeitszeitpunkt 

folgt, mit einer Kündigungsfrist von 15 Werktagen zu kündigen. Eine Entschädigung ist 

dabei ausgeschlossen. Diese Regelung gilt entsprechend für Änderungen, die bei wei-

terer Zusammenlegung von Marktgebieten erforderlich sind. 

2. Der Netzbetreiber ist berechtigt, diesen Vertrag in anderen Fällen als Ziffer 1 für die Zu-

kunft zu ändern. Der Netzbetreiber informiert den Transportkunden vorab, 2 Monate vor 

dem Wirksamkeitszeitpunkt, über die geänderten Bedingungen dieses Vertrages in 

Textform und veröffentlicht die geänderten Bedingungen dieses Vertrages auf seiner 

Internetseite. In begründeten Fällen kann der Netzbetreiber von der in Satz 2 genann-

ten Frist abweichen. Die Änderung der Bedingungen dieses Vertrages gilt durch den 

Transportkunden als angenommen, sofern dieser nicht binnen 30 Werktagen ab Zu-

gang der Information der Änderung widerspricht. Soweit ein Widerspruch erfolgt ist, gel-

ten die bisherigen Geschäftsbedingungen dieses Vertrages. Für den Widerspruch ist 

die Textform ausreichend. Der Netzbetreiber ist verpflichtet, den Transportkunden auf 

den Beginn der Widerspruchsfrist und auf die Wirkung des nicht ausgeübten Wider-

spruchs als Annahme der geänderten Bedingungen dieses Vertrages hinzuweisen. 

3. Der Netzbetreiber kann Ausspeisepunkte mit einer Vorankündigungsfrist von 3 Jahren 

gegenüber dem Transportkunden einem anderen Marktgebiet zuordnen. Mit Wirkung 

zum 1. Oktober 2015 verkürzt sich die Vorankündigungsfrist auf 2 Jahre und 4 Monate. 

Wenn ein Marktgebietswechsel mit einer kürzeren Frist erfolgen muss, hat der Netzbe-

treiber dies zu begründen. Gründe für die neue Zuordnung können insbesondere strö-

mungsmechanische Notwendigkeiten sein. Der Netzbetreiber informiert unverzüglich 

den Transportkunden über den Marktgebietswechsel. Der Transportkunde kann dem 

Marktgebietswechsel innerhalb von 4 Wochen nach Kenntnisnahme widersprechen, 

wenn die Vorankündigungsfrist gemäß Satz 1 nicht eingehalten worden ist und Bezugs-

verträge für die betroffenen Ausspeisepunkte bestehen, die ein Laufzeitende haben, 

welches nach dem genannten Zuordnungswechseltermin liegt. Der Transportkunde hat 

dies dem Netzbetreiber nachzuweisen. Im Rahmen dieses Nachweises sind Laufzeit-

ende, die erwartete Liefermenge sowie die Leistung zu benennen. Ausspeisepunkte, für 

die ein entsprechender Nachweis erfolgt ist, werden zwar dem neuen Marktgebiet zuge-

ordnet jedoch für den betroffenen Transportkunden bis zum Laufzeitende, längstens je-

doch bis zum Ablauf der Frist gemäß Satz 1, im bisherigen Marktgebiet bilanziert. Die 

betroffenen Ausspeisepunkte sind von dem Transportkunden gemäß GeLi Gas einem 

gesonderten Bilanzkreis/Sub-Bilanzkonto zuzuordnen, welches ausschließlich diese 

Ausspeisepunkte enthält. Der Netzbetreiber teilt dem Marktgebietsverantwortlichen den 

gesondert benannten Bilanzkreis bzw. das gesondert benannte Sub-Bilanzkonto mit. 

Sofern ein Nachweis nach Satz 7 nicht innerhalb der 4 Wochenfrist vom Transportkun-
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den erfolgt oder die betroffenen Ausspeisepunkte von dem Transportkunden nicht ei-

nem gesonderten Bilanzkreis/Sub-Bilanzkonto gemäß GeLi Gas zugeordnet werden, 

werden diese Punkte zum angekündigten Zuordnungswechseltermin innerhalb des 

neuen Marktgebietes bilanziert. 

4. Änderungen der Entgelte erfolgen gemäß § 9. 

§ 17 Schlussbestimmungen 

1. Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag können mit Zustimmung des jeweils anderen 

Vertragspartners auf einen Dritten übertragen werden. Die Zustimmung darf nicht ver-

weigert werden, sofern die technische und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des eintre-

tenden Dritten gewährleistet ist. Die Zustimmung gilt als erteilt, wenn der andere Ver-

tragspartner nicht innerhalb von 6 Wochen nach der schriftlichen Mitteilung über die 

Übertragung der Rechte und Pflichten schriftlich widersprochen hat. Im Fall der Ge-

samtrechtsnachfolge oder der Rechtsnachfolge nach dem Umwandlungsgesetz oder in 

sonstigen Fällen der rechtlichen Entflechtung des Netzbetriebs nach § 7 EnWG gehen 

die Rechte und Pflichten des Vertrages ohne Zustimmung über. Die vollständige Über-

tragung auf ein verbundenes Unternehmen i.S.d. § 15 Aktiengesetz (AktG) bedarf nicht 

der vorherigen Zustimmung, sondern lediglich einer Mitteilung in Textform an den ande-

ren Vertragspartner. 

2. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages oder seiner Anlagen unwirksam oder 

undurchführbar sein oder werden, so bleiben der Vertrag und die Anlagen im Übrigen 

davon unberührt. Die Vertragspartner verpflichten sich, die unwirksamen oder undurch-

führbaren Bestimmungen in einem geeigneten Verfahren durch andere, ihrem wirt-

schaftlichen Erfolg möglichst gleichkommende Bestimmungen zu ersetzen. Dies gilt 

entsprechend bei Regelungslücken. 

3. Mit Vertragsbeginn werden alle bis zu diesem Zeitpunkt zwischen den Vertragsparteien 

bestehenden Lieferantenrahmenverträge unwirksam. 

4. Eine Kündigung des Vertrages ist nur wirksam, wenn sie schriftlich erfolgt. Dies gilt 

auch für einen Verzicht auf die Einhaltung der Schriftform. Für alle sonstigen Änderun-

gen gilt § 16. 

5. Gerichtsstand ist der Sitz des Netzbetreibers. 

§ 18 Anlagenverzeichnis 

Die folgenden Anlagen sind Bestandteil dieses Vertrages: 

 

Anlage 1 Technische Einzelheiten zum Datenaustausch sowie Ansprechpartner und 

Erreichbarkeit 

Anlage 2 Ergänzende Geschäftsbedingungen 

Anlage 3 EDI-Vereinbarung 
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Anlage 4 Standardlastprofilverfahren und Verfahren zur Mehr-/Mindermengenabrech-

nung 

Anlage 5 Preisblätter für den Netzzugang 

Anlage 6 § 18 NDAV 

Anlage 7 Begriffsbestimmungen 

Anlage 8 Einzelheiten zur Sperrung auf Anweisung des Transportkunden gemäß § 7 

Ziffer 1 lit c) aa) LRV 

 

 

 

…………………..……, ......………   Bad Windsheim, …….....……… 

 

……………………………………………  …………………………………………… 

Transportkunde     Netzbetreiber 
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Anlage 1 Technische Einzelheiten zum Datenaustausch so-

wie Ansprechpartner und Erreichbarkeit 

 

§ 1 Kommunikationsparameter Netzbetreiber 

Die für die betreffenden Geschäftsprozesse nach § 1 Ziffer 4 des Lieferantenrahmenvertra-

ges relevanten Daten sind ausschließlich über die nachfolgend genannte E-Mail-Adresse so-

wie den angegebenen Fristen an den Netzbetreiber zu übermitteln: 

 Gasnetz@sw-bw.edi-eww.de 

Bitte geben Sie das Format orthografisch identisch in der Betreffzeile der E-Mail als Identifika-

tion des Mailinhalts beim Versand an. Beispiel: Für MSCONS-Formate ist im Betreff der E-

Mail der Begriff “MSCONS“ anzugeben. Etwaige zusätzliche Textmeldungen in entsprechen-

den E-Mails finden aufgrund der automatisierten Bearbeitung keine Berücksichtigung. Für in-

dividuelle Anfragen gelten die in dieser Anlage kommunizierten E-Mail-Adressen.  

 

§ 2 Kommunikationsparameter Transportkunde 

Der Transportkunde teilt dem Netzbetreiber seine Kommunikationsparameter gemäß dieser 

Anlage bzw. mit einem gesonderten Kommunikationsdatenblatt mit. Dazu gehören insbeson-

dere die E-Mail-Adresse(n), an die der Netzbetreiber die für die betreffenden Geschäftspro-

zesse relevanten Daten senden soll sowie die Angabe der Bilanzkreisnummer(n) bzw. Sub-

Bilanzkontonummer(n), die Bankverbindung und Ansprechpartner für Lieferantenrahmenver-

träge, Energiedatenmanagement, Netzabrechnung und Datenaustauschformaten.  

 

§ 3 Angaben und Ansprechpartner Netzbetreiber 

Unternehmensdaten: 

Stadtwerke Bad Windsheim 

Vorm Rothenburger Tor 2 91438 Bad Windsheim 

 

Telefon: 09841/404-0 Fax: 09841/404-77 

Internet: www.sw-bw.de E-Mail: info@sw-bw.de 

Handelsregister Amtsgericht Fürth HRA 7186 

Steuernummer 203 114 70214 

Ust-IdNr. DE 131 948 706 
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Bankdaten: 

Inhaber: Stadtwerke Bad Windsheim 

Institut Sparkasse Bad Windsheim 

Bankleitzahl 762 510 20 

Konto Nummer 430 100 719 

IBAN  DE17 7625 1020 0430 1007 19 

SWIFT-BIC BYLADEM1NEA 

 

Marktidentifikation: 

Marktrolle Verteilnetzbetreiber Gas 

DVGW Nummer:  9870022900004 

Netzkonto NCHN007002290000 

Marktgebiet NetConnect Germany H-Gas 

 

Geschäftszeiten: 

Montag bis Mittwoch: 08:00-12:00 Uhr und 13:00-16:00 Uhr 

Donnerstag 8:00-16:00 Uhr, Freitag: 08:00-12:00 Uhr 
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Lieferantenrahmenverträge 

Ansprechpartner Telefonnummer E-Mail-Adresse 

Frau Helga Wellmann 09841/404-22 Helga.Wellmann@sw-bw.de 

Herr Simon Bacher 09841/404-20 Simon.Bacher@sw-bw.de 

 

Energiedatenmanagement (Zählerstände, Lastgänge, Befundprüfungen) 

Ansprechpartner Telefonnummer E-Mail-Adresse 

Herr Hermann Kötzel 09841/404-62 Hermann.Koetzel@sw-bw.de 

Herr Thomas Pörsch 09841/404-63 Thomas.Poersch@sw-bw.de 

 

Netzabrechnung 

Ansprechpartner Telefonnummer E-Mail-Adresse 

Frau Silvia Frank 09841/404-40 Silvia.Frank@sw-bw.de 

Frau Martina Orlowski 09841/404-43 Martina.Orlowski@sw-bw.de 

 

Klärfälle/Fragen zum Lieferantenwechsel  

Ansprechpartner Telefonnummer E-Mail-Adresse 

Herr Hermann Kötzel 09841/404-62 Hermann.Koetzel@sw-bw.de 

Herr Thomas Pörsch 09841/404-63 Thomas.Poersch@sw-bw.de 

 

Ansprechpartner für MSCONS, UTILMD, REQDOC, INVOIC, REMADV, CONTRL und 

APERAK sowie für die Zertifikate für den verschlüsselten Datenaustausch 

Ansprechpartner Telefonnummer E-Mail-Adresse 

Herr Hermann Kötzel 09841/404-62 Hermann.Koetzel@sw-bw.de 

Herr Thomas Pörsch 09841/404-63 Thomas.Poersch@sw-bw.de 

Frau Silvia Frank 09841/404-40 Silvia.Frank@sw-bw.de 

 
Alle Ansprechpartner sind innerhalb der üblichen Bürozeiten erreichbar. 
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§ 4 Angaben und Ansprechpartner Transportkunden 

 

Name / Firma:________________________________________________________ 

Straße (Anschrift):_______________________________________________________ 

PLZ Ort (Anschrift):______________________________________________________ 

DVGW/ILN–Codenummer:  _______________________ 

Bilanzkreisverantwortliche(r): ______________________________________________ 

Bilanzkreisnummer(n) bzw. 

Sub-Bilanzkontonummer(n):   ______________________________________________ 

Bankverbindung des Transportkunden: 

IBAN:____________ 

BIC:____________ 

 

Lieferantenrahmenverträge 

 

Ansprechpartner Telefonnummer E-Mail-Adresse 

   

   

 

Telefax  

 

Energiedatenmanagement 

 

Ansprechpartner Telefonnummer E-Mail-Adresse 

   

   

 

Telefax  
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Netzabrechnung 

 

Ansprechpartner Telefonnummer E-Mail-Adresse 

   

  

 

Telefax  

 

Ansprechpartner für das Nachrichtenformat MSCONS, UTILMD, INVOIC, REMADV, 

CONTRL und APERAK sowie für die Zertifikate für den verschlüsselten Datenaustausch 

 

Ansprechpartner Telefonnummer E-Mail-Adresse 

   

   

 

Telefax  
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Anlage 2 Ergänzende Geschäftsbedingungen  

zum Lieferantenrahmenvertrag (Gas) nach KoV 7 

 

I n h a l t s v e r z e i c h n i s 

 

Vorbemerkung ..........................................................................................................................................1 

§ 1 Sperrung auf Anweisung des Transportkunden (zu § 7 Ziffer 1 lit. c) aa) LRV) .........................1 

§ 2 Steuer- und Abgabenklausel (zu § 9 Ziffer 5 und Ziffer 10 LRV) ................................................1 

§ 3 Netzentgeltnachberechnung bei Rechtsbehelfen (zu § 9 Ziffer 7 und Ziffer 10 LRV).................2 

§ 4 Nachweispflicht zur Ermäßigung Konzessionsabgabe (zu § 9 Ziffer 9 und Ziffer 10 LRV) ........2 

§ 5 Gesonderte Entgelte nach § 20 Abs. 2 GasNEV (zu § 9 Ziffer 10 Satz 3 LRV) .........................2 

§ 6 Abrechnungszeitraum (zu § 10 Ziffer 1 Absatz 2 Satz 2 LRV) ....................................................3 

§ 7 Rechnerische Abgrenzung / Schätzung (zu § 10 Ziffer 3 LRV) ..................................................3 

§ 8 Einzelheiten zur Abrechnung der Entgelte (zu § 10 Ziffer 3 LRV) ..............................................3 

§ 9 Frist für Rechnungskorrekturen (zu § 10 Ziffer 3 und Ziffer 5 Satz 2 LRV) .................................5 

§ 10 Umsatzsteuer, Anwendung des Reverse-Charge-Verfahrens (zu § 10 Ziffer 3, § 11 Ziffer 3 

LRV) .............................................................................................................................................5 

§ 11 Fälligkeit von Vorauszahlungen (zu § 14 Ziffer 4. LRV) ..............................................................5 

 

Vorbemerkung 

Diese Anlage 2 enthält die ergänzenden Geschäftsbedingungen des Netzbetreibers zum Lieferanten-

rahmenvertrag (Gas) nach Anlage 3 zur Kooperationsvereinbarung (KoV 7) der Gasnetzbetreiber vom 

30.06.2014 (im Folgenden „LRV“), vgl. § 2 Ziffer 3 lit. c) KoV 7 sowie § 1 Ziffer 5 LRV.  

§ 1 Sperrung auf Anweisung des Transportkunden (zu § 7 Ziffer 1 lit. c) aa) LRV) 

Einzelheiten zu den Voraussetzungen einer Unterbrechung der Anschlussnutzung (Sperrung) durch 

den Netzbetreiber auf Anweisung des Transportkunden ergeben sich aus der Anlage 8 zum LRV. 

Steuer- und Abgabenklausel (zu § 9 Ziffer 5 und Ziffer 10 LRV). 

 

§ 2 Steuer- und Abgabenklausel (zu § 9 Ziffer 5 und Ziffer 10 LRV)  

1. § 9 Ziffer 5 LRV gilt nicht, soweit Mehrkosten nach Höhe und Zeitpunkt ihres Entstehens bereits bei 

Vertragsschluss konkret vorhersehbar waren oder soweit die jeweilige gesetzliche Regelung der 

Weiterberechnung entgegensteht. Die Weitergabe ist auf die Mehrkosten beschränkt, die nach 

dem Sinn und Zweck der gesetzlichen Regelung diesem Vertragsverhältnis zugeordnet werden 

können (z.B. nach Netznutzer, nach Entnahmestelle oder nach Umfang der Netznutzung in kWh 

oder in kWh/h). Mit der neuen oder geänderten Steuer oder Abgabe korrespondierende Kosten-

entlastungen – z.B. der Wegfall einer anderen Steuer – werden vom Netzbetreiber angerechnet. 

Der Netzbetreiber wird den Transportkunden über die Anpassung spätestens im Rahmen der 

Rechnungsstellung informieren.  
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2. Bei einem Wegfall oder einer Absenkung von Steuern oder Abgaben ist § 9 Ziffer 5 LRV so zu ver-

stehen, dass der Netzbetreiber zu einer Weitergabe der Entlastung an den Transportkunden ver-

pflichtet ist.  

3. § 9 Ziffer 5 LRV sowie die vorstehenden ergänzenden Bedingungen dazu gelten entsprechend, falls 

nach Vertragsschluss eine hoheitlich auferlegte, allgemein verbindliche Belastung (also keine 

Bußgelder oder ähnliches) anfällt, soweit diese unmittelbaren Einfluss auf die Kosten für die nach 

diesem Vertrag geschuldeten Leistungen hat (ähnlich z.B. der KWK-Umlage im Strombereich) ) 

und nicht bereits in den Netzentgelten berücksichtigt ist.  

§ 3 Netzentgeltnachberechnung bei Rechtsbehelfen (zu § 9 Ziffer 7 und Ziffer 10 LRV)  

1. Für den Fall, dass gegen die für die Entgelte nach § 9 Ziffer 1 LRV maßgebliche, von der Regulie-

rungsbehörde festgesetzte Erlösobergrenze im Rahmen von behördlichen oder gerichtlichen Ver-

fahren Rechtsbehelfe eingelegt werden oder anhängig sind (durch den Netzbetreiber oder Dritte) 

und die sich aufgrund einer späteren Änderung der Erlösobergrenze ergebenden Differenzen zu 

den veröffentlichten Entgelten nicht (etwa im Rahmen des Regulierungskontos) bei der Bemes-

sung künftig zu zahlender Entgelte Berücksichtigung finden können, ist zwischen den Vertrags-

partnern das vom Netzbetreiber auf Grundlage der rechts- bzw. bestandskräftig festgesetzten 

Erlösobergrenze gebildete und auf seiner Internetseite veröffentliche Netznutzungsentgelt rück-

wirkend maßgeblich. Dies kann dazu führen, dass Entgelte für vorangegangene Zeiträume – ggf. 

nach Beendigung des Vertrages oder der Belieferung der jeweiligen Entnahmestelle durch den 

Transportkunden – nachgefordert oder zurückgezahlt werden müssen. Um Transportkunde und 

Netzbetreiber eine Risikoabschätzung und ggf. die Bildung von Rückstellungen zu ermöglichen, 

werden sich die Vertragspartner wechselseitig mitteilen, inwieweit die Erlösobergrenze im Rah-

men von Rechtsbehelfen streitig ist. Der Netzbetreiber wird dem Transportkunden bei von ihm 

geführten Verfahren weiter mitteilen, welche Auswirkungen dieses auf das vom Netzbetreiber zu 

bildende Netznutzungsentgelt hat.  

2. Vorstehender Absatz 1 gilt entsprechend bei Rechtsbehelfen gegen die Erlösobergrenze von Betrei-

bern der dem Netz des Netzbetreibers vorgelagerten Netzen, sofern diese Rechtsbehelfe eine 

rückwirkende Änderung der Entgelte des vorgelagerten Netzbetreibers zur Folge haben. Hinsicht-

lich der Mitteilungspflicht nach vorstehendem Absatz 1 Sätze 3 und 4 gilt dies nur, soweit der 

Netzbetreiber Kenntnis davon hat, inwieweit das Netznutzungsentgelt streitig ist.  

3. Rück- und Nachzahlungen nach den vorstehenden Absätzen sind mit dem für den jeweiligen Zeitraum 

maßgeblichen Basiszinssatz gemäß § 247 BGB zu verzinsen.  

4. Über vorstehende Absätze soll eine etwaige Anwendbarkeit des § 315 BGB nicht ausgeschlossen 

werden.  

§ 4 Nachweispflicht zur Ermäßigung Konzessionsabgabe (zu § 9 Ziffer 9 und Ziffer 10 

LRV) 

Der Anspruch des Transportkunden auf eine niedrigere Konzessionsabgabe oder auf Befreiung von der 

Konzessionsabgabe ist ausgeschlossen, wenn der Transportkunde nicht innerhalb der Frist nach § 9 

Ziffer 9 Satz 2 LRV den Anspruch geltend gemacht und den entsprechenden Nachweis erbracht hat. 

Etwaige Bedenken gegen die Eignung des Nachweises wird der Netzbetreiber dem Transportkunden 

unverzüglich mitteilen.  

§ 5 Gesonderte Entgelte nach § 20 Abs. 2 GasNEV (zu § 9 Ziffer 10 Satz 3 LRV)  

Soweit und solange der Netzbetreiber für eine in der Anlage 5 (Preisblatt) aufgeführte Entnahmestelle 

ein gesondertes Entgelt nach § 20 Abs. 2 GasNEV mit einem Anschlussnutzer vereinbart hat, der nicht 

zugleich Transportkunde ist, stellt der Netzbetreiber dem Transportkunden für diese Entnahmestelle 

das in der Anlage 5 (Preisblatt) aufgeführte Sonderentgelt gemäß § 20 Abs. 2 GasNEV in Rechnung. 

Darin enthalten ist das Entgelt für die Inanspruchnahme vorgelagerter Netze, wobei bei einer Über-
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schreitung der Leistungswerte, die bei der Berechnung des Sonderentgeltes zugrunde gelegt und zwi-

schen Netzbetreiber und Anschlussnutzer vereinbart werden, die Überschreitung mit dem regulären 

Netzentgelt des Netzbetreibers abgerechnet wird.  

§ 6 Abrechnungszeitraum (zu § 10 Ziffer 1 Absatz 2 Satz 2 LRV)  

Stichtagsableser: Abrechnungszeitraum im Sinne von § 10 Ziffer 1 Absatz 2 Satz 2 LRV ist das Ka-

lenderjahr für SLP-Entnahmestellen und RLM-Entnahmestellen. 

§ 7 Rechnerische Abgrenzung / Schätzung (zu § 10 Ziffer 3 LRV)  

Bei SLP-Entnahmestellen darf der Netzbetreiber für die Abrechnung eine rechnerische Abgrenzung o-

der eine Schätzung auf Grundlage der letzten Ablesung auch im Rahmen einer turnusmäßigen Able-

sung durchführen, wenn der Beauftragte des Netzbetreibers die Räume des Anschlussnutzers zum 

Zweck der Ablesung nicht betreten kann oder der Anschlussnutzer einer Aufforderung zur Selbstable-

sung nicht Folge leistet. Falls der Transportkunde dem Netzbetreiber plausible Ablesedaten rechtzeitig 

mitteilt, soll der Netzbetreiber diese bei der Abrechnung verwenden, bevor er Daten aus einer rechne-

rischen Abgrenzung oder einer Schätzung heranzieht.  

§ 8 Einzelheiten zur Abrechnung der Entgelte (zu § 10 Ziffer 3 LRV) 

1. RLM Arbeitspreis regulär 

 Für RLM-Entnahmestellen ergeben sich anhand der zum jeweiligen Zeitpunkt tatsächlich ent-

nommenen Menge die Arbeitspreise in ct/kWh aus der in Anlage 5 (Preisblatt) aufgeführten Ar-

beitspreistabelle nach dem Zonenpreissystem.  

2. SLP Abschläge 

Für SLP-Entnahmestellen berechnet der Netzbetreiber dem Transportkunden für die Netznut-

zung zählpunktgenau Abschlagszahlungen auf der Basis der letzten Jahresabrechungen der je-

weiligen Entnahmestellen. Die Abschlagszahlungen werden unabhängig vom tatsächlichen Um-

fang der Netznutzung fällig. Liegt die letzte Jahresabrechnung nicht vor, wird der Netzbetreiber 

eine Jahresverbrauchsprognose vornehmen. Macht der Transportkunde glaubhaft, dass die Ent-

nahmen erheblich davon abweichen, so ist dies angemessen zu berücksichtigen. Ändern sich die 

vertraglichen Entgelte, so können die nach der Entgeltänderung anfallenden Abschlagszahlun-

gen entsprechend der Entgeltänderung angepasst werden. 

3. Jahresendabrechnung 

 Nach Übermittlung der Messwerte wird vom Netzbetreiber für jede SLP-Entnahmestelle eine Jah-

resendrechnung erstellt, in der der tatsächliche Umfang der Netznutzung unter Ausweis der ab-

rechnungsrelevanten Entgeltbestandteile und unter Anrechnung der bereits geleisteten Zahlun-

gen abgerechnet wird.  

4. RLM-Abrechnung bei unterjährigem Lieferantenwechsel 

Sofern ein Lieferantenwechsel für eine RLM-Entnahmestelle zu einem anderen Zeitpunkt als dem 

Ende des Abrechnungszeitraums (§ 6) stattfindet, legt der Netzbetreiber für die Abrechnung des 

Leistungspreises gegenüber dem bisherigen Transportkunden die höchste Leistung in den letzten 

zwölf Monaten vor dem Lieferantenwechsel zugrunde. Sofern die RLM-Entnahmestelle zum Zeit-

punkt des Lieferantenwechsels noch keine zwölf Monate von irgendeinem Transportkunden be-

liefert worden ist, legt der Netzbetreiber die bislang höchste Leistung an dieser Entnahmestelle 

zugrunde. Gegenüber dem neuen Transportkunden, der die Entnahmestelle am Ende des Ab-

rechnungszeitraums (§ 6) beliefert, legt der Netzbetreiber für die Abrechnung des Leistungsprei-

ses die höchste Leistung im gesamten Abrechnungszeitraum (§ 6) zugrunde.  
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Für die Bestimmung der Arbeitspreise gegenüber dem bisherigen Transportkunden legt der Netz-

betreiber einen hochgerechneten Jahresverbrauch unter Berücksichtigung der letzten Ableseda-

ten zugrunde. Die nach dieser Hochrechnung ermittelten Arbeitspreise werden für die Mengen 

abgerechnet, die der bisherige Transportkunde innerhalb des Abrechnungszeitraums (§ 6) gelie-

fert hat. Gegenüber dem neuen Transportkunden, der die Entnahmestelle am Ende des Abrech-

nungszeitraums (§ 6) beliefert, legt der Netzbetreiber für die Bestimmung der Arbeitspreise den 

abgelesenen Jahresverbrauch im Abrechnungszeitraum (§ 6) zugrunde und wendet diese Ar-

beitspreise auf die Menge an, die der neue Transportkunde innerhalb des Abrechnungszeitraums 

(§ 6) geliefert hat. 

Die Leistungspreisentgelte sowie die Entgelte für Abrechnung, Messstellenbetrieb und Messung 

werden entsprechend dem tatsächlichen Belieferungszeitraum jeweils zeitanteilig berechnet.  

 

5. SLP-Abrechnung bei unterjährigem Lieferantenwechsel 

Sofern ein Lieferantenwechsel für eine SLP-Entnahmestelle zu einem anderen Zeitpunkt als dem 

Ende des Abrechnungszeitraums (§ 6) erfolgt, legt der Netzbetreiber für die Bestimmung des 

mengenabhängigen Grundpreises und der Arbeitspreise gegenüber dem bisherigen Transport-

kunden einen hochgerechneten Jahresverbrauch unter Berücksichtigung der letzten Ablesedaten 

zugrunde. Die nach dieser Hochrechnung ermittelten Arbeitspreise werden für die Mengen abge-

rechnet, die der bisherige Transportkunde innerhalb des Abrechnungszeitraums (§ 6) geliefert 

hat, der so ermittelte mengenabhängige Grundpreis wird entsprechend dem tatsächlichen Belie-

ferungszeitraum des bisherigen Transportkunden zeitanteilig abgerechnet. Gegenüber dem 

neuen Transportkunden, der die Entnahmestelle am Ende des Abrechnungszeitraums (§ 6) be-

liefert, legt der Netzbetreiber für die Bestimmung des mengenabhängigen Grundpreises und der 

Arbeitspreise den abgelesenen Jahresverbrauch im Abrechnungszeitraum (§ 6) zugrunde. Die 

so ermittelten Arbeitspreise werden für die Mengen abgerechnet, die der neue Transportkunde 

innerhalb des Abrechnungszeitraums (§ 6) geliefert hat, der so ermittelte Grundpreis wird ent-

sprechend dem tatsächlichen Belieferungszeitraum des neuen Transportkunden zeitanteilig ab-

gerechnet. 

Die Entgelte für Abrechnung, Messstellenbetrieb und Messung werden entsprechend dem tat-

sächlichen Belieferungszeitraum jeweils zeitanteilig berechnet.  

6. Abrechnung bei unterjährigem Lieferbeginn und unterjährigem Lieferende im Übrigen 

Die vorstehenden Absätze 4 und 5 gelten entsprechend, sofern es sich nicht um einen unterjäh-

rigen Lieferantenwechsel, sondern um einen unterjährigen Lieferbeginn bzw. ein unterjähriges 

Lieferende im Übrigen handelt. Im Fall eines unterjährigen Lieferbeginns erfolgt die Abrechnung 

gegenüber dem Transportkunden, der die Entnahmestelle am Ende des Abrechnungszeitraums 

(§ 6) beliefert, ebenfalls auf Grundlage eines hochgerechneten Jahresverbrauchs unter Berück-

sichtigung der letzten Ablesedaten. 

7. Unterjährige Änderung der Entgelte 

Ändern sich innerhalb des Abrechnungszeitraums (§ 6) die vertraglichen Entgelte, der Umsatz-

steuersatz oder andere erlösabhängige Abgabensätze, so wird der für die neuen Entgelte maß-

gebliche Verbrauch zeitanteilig berechnet; der neue Arbeitspreis wird ab dem Zeitpunkt der Ent-

geltänderung angewendet. Bei SLP-Entnahmestellen erfolgt die Abrechnung nach Satz 1 ohne 

Zwischenablesung im Wege der rechnerischen Abgrenzung. Falls der Transportkunde dem Netz-

betreiber plausible Ablesedaten rechtzeitig mitteilt, soll der Netzbetreiber diese bei der Abrech-

nung verwenden, bevor er Daten aus einer rechnerischen Abgrenzung heranzieht.  

8. Zahlungsweise 

Die Zahlung erfolgt nach Wahl des Transportkunden im Wege des Lastschrifteinzugsverfahrens 

oder per Banküberweisung. Zur Identifikation der Rechnung, auf die der Lieferant seine Zahlung 

leistet, hat er als Verwendungszweck die jeweilige Rechnungsnummer anzugeben. Jede Rech-

nung ist einzeln zu bezahlen. 



 

© Becker Büttner Held Anlage 2_Ergänzende Bedingungen zum LRV Gas nach KoV 7_07/2014                    Seite | 5 von 5 

 

9. Rücklastkosten 

Wird eine Lastschrift aufgrund des Verschuldens des Transportkunden storniert, wird ein Bear-

beitungsentgelt in Höhe der anfallenden Fremdkosten erhoben. Der Netzbetreiber kann die ent-

standenen Kosten auch pauschal berechnen, wenn diese Pauschale im Preisblatt (Anlage 5 zum 

LRV) angegeben ist. Dem Transportkunden ist der Nachweis gestattet, solche Kosten seien dem 

Netzbetreiber nicht oder in wesentlich geringerer Höhe entstanden. 

§ 9 Frist für Rechnungskorrekturen (zu § 10 Ziffer 3 und Ziffer 5 Satz 2 LRV)  

§ 10 Ziffer 5 Satz 2 LRV ist dahin zu verstehen, dass einerseits der Netzbetreiber Nachzahlungen wegen 

fehlerhafter Abrechnung nur innerhalb von 3 Jahren nach Zugang der falschen Rechnung verlangen 

kann, dass andererseits Einwendungen des Transportkunden gegen die Richtigkeit der Rechnung aus-

geschlossen sind, wenn er sie nicht innerhalb von 3 Jahren nach Rechnungszugang beim Netzbetreiber 

erhebt. 

§ 10 Umsatzsteuer, Anwendung des Reverse-Charge-Verfahrens (zu § 10 Ziffer 3, § 11 Zif-

fer 3 LRV) 

1. Mehrmengen (§ 8 Ziffer 2 S. 1 LRV) vergütet der Netzbetreiber (Leistungsempfänger) dem Trans-

portkunden unter Anwendung des Reverse-Charge-Verfahrens. Ändert sich die Einordnung des 

Netzbetreibers nach § 3g Abs. 1 UStG (Eigenschaft als „Wiederverkäufer“), teilt er dies dem 

Transportkunden spätestens mit der Gutschrift mit.  

2. Mindermengen (§ 8 Ziffer 2 S. 2 LRV) stellt der Netzbetreiber dem Transportkunden (Leistungsemp-

fänger) unter Anwendung des Reverse-Charge-Verfahrens in Rechnung. Stellt sich später her-

aus, dass die Voraussetzungen dazu nicht vorgelegen haben, wird der Transportkunde gleich-

wohl den Rechnungsbetrag in zutreffender Höhe versteuern. Die Pflicht des Transportkunden 

zum Nachweis der Voraussetzungen nach § 11 Ziff. 3 S. 3 LRV bleibt unberührt. Fehlt es dem 

Transportkunden an den Voraussetzungen des § 3g Abs. 1 UStG (Eigenschaft als „Wiederver-

käufer“), wird er den Netzbetreiber spätestens eine Woche vor der Lieferung darauf hinweisen; 

in diesem Fall ist der Transportkunde zur Entrichtung der Umsatzsteuer in der jeweiligen gesetz-

lichen Höhe an den Netzbetreiber verpflichtet.  

§ 11 Fälligkeit von Vorauszahlungen (zu § 14 Ziffer 4. LRV) 

Die Fälligkeit der Vorauszahlung teilt der Netzbetreiber dem Transportkunden bei Anforderung der Vo-

rauszahlung mit (siehe § 14 Ziffer 9. LRV).  

 

Zahlungen sind mit dem Zahlungseingang auf dem Geschäftskonto des Netzbetreibers erbracht. 
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Anlage 3 zum Lieferantenrahmenvertrag (Gas) nach KoV 7

        „EDI-Vereinbarung“ 

 

1. Vereinbarung über den elektronischen  
Datenaustausch (EDI) 

 

Zwischen  

Stadtwerke Bad Windsheim, Vorm Rothenburger Tor 2, 
91438 Bad Windsheim 

(Netzbetreiber) 

und 

 

 

 

 (Transportkunde) 

 

2. Hinweis: Vorliegende EDI-Vereinbarung basiert auf der BDEW Mustervereinbarung über 
den elektronischen Datenaustausch.  

 
 

Artikel 1 Zielsetzung und Geltungsbereich 

1.1 

Die "EDI-Vereinbarung", nachfolgend "die Vereinbarung" genannt, legt die rechtlichen Bedingungen 

und Vorschriften fest, denen die Parteien bei der Abwicklung von Transaktionen im Rahmen der Ge-

schäftsprozesse mit Hilfe des elektronischen Datenaustausches (EDI) unterliegen. Hinsichtlich des au-

tomatisierten Datenaustauschs hat die Bundesnetzagentur verbindliche Festlegungen zu einheitlichen 

Geschäftsprozessen und Datenformaten für Strom (GPKE) und Gas (GeLi Gas) getroffen. Der Daten-

austausch erfolgt auf der Grundlage dieser Festlegungen in ihrer jeweils gültigen Fassung in Verbin-

dung mit den entsprechenden Mitteilungen der BNetzA und den gültigen Nachrichten- und Prozessbe-

schreibungen zu den festgelegten Formaten. Der Lieferantenwechselprozess ist ausschließlich im Lie-

ferantenrahmenvertrag geregelt. 
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1.2 

Die Vereinbarung besteht aus den nachfolgenden Rechtlichen Bestimmungen und wird durch einen 

Technischen Anhang ergänzt. 

1.3 

Sofern die Parteien nicht anderweitig übereinkommen, regeln die Bestimmungen der Vereinbarung 

nicht die vertraglichen Verpflichtungen, die sich aus den über EDI abgewickelten Transaktionen erge-

ben. 

Artikel 2 Begriffsbestimmungen 

2.1 

Für die Vereinbarung werden die nachstehenden Begriffe wie folgt definiert: 

2.2 

EDI: 

Als elektronischer Datenaustausch wird die elektronische Übertragung kommerzieller und administrati-

ver Daten zwischen Computern nach einer vereinbarten Norm zur Strukturierung einer EDI-Nachricht 

bezeichnet. 

2.3 

EDI-Nachricht: 

Als EDI-Nachricht wird eine Gruppe von Segmenten bezeichnet, die nach einer vereinbarten Norm 

strukturiert, in ein rechnerlesbares Format gebracht wird und sich automatisch und eindeutig verarbei-

ten lässt. 

2.4 

UN/EDIFACT: 

Gemäß der Definition durch die UN/ECE (United Nations Economic Commission for Europe - Wirt-

schaftskommission der Vereinten Nationen für Europa) umfassen die Vorschriften der Vereinten Natio-

nen für den elektronischen Datenaustausch in Verwaltung, Handel, Transport und Verkehr eine Reihe 

international vereinbarter Normen, Verzeichnisse und Leitlinien für den elektronischen Austausch 

strukturierter Daten, insbesondere für den Austausch zwischen unabhängigen rechnergestützten Infor-

mationssystemen in Verbindung mit dem Waren- und Dienstleistungsverkehr.  
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Artikel 3 Verarbeitung und Empfangsbestätigung von EDI-Nachrichten 

3.1 

Die Nachrichten werden so bald wie möglich nach dem Empfang verarbeitet, in jedem Fall jedoch in-

nerhalb der in GPKE/ GeLi festgelegten Fristen. 

3.2 

Eine Empfangsbestätigung ist nach den Festlegungen der Bundesnetzagentur (GPKE und GeLi Gas) 

bzw. nach dem Lieferantenrahmenvertrag erforderlich. 

 

Artikel 4 Sicherheit von EDI-Nachrichten 

4.1 

Die Parteien verpflichten sich, Sicherheitsverfahren und -maßnahmen durchzuführen und aufrechtzuer-

halten, um EDI-Nachrichten vor unbefugtem Zugriff, Veränderungen, Verzögerung, Zerstörung oder 

Verlust zu schützen. 

4.2 

Zu den Sicherheitsverfahren und -maßnahmen gehören die Überprüfung des Ursprungs, die Überprü-

fung der Integrität, die Nichtabstreitbarkeit von Ursprung und Empfang sowie die Gewährleistung der 

Vertraulichkeit von EDI-Nachrichten. 

Sicherheitsverfahren und -maßnahmen zur Überprüfung des Ursprungs und der Integrität, um den 

Sender einer EDI-Nachricht zu identifizieren und sicherzustellen, dass jede empfangene EDI-Nachricht 

vollständig ist und nicht verstümmelt wurde, sind für alle Nachrichten obligatorisch. Bei Bedarf können 

im Technischen Anhang zusätzliche Sicherheitsverfahren und -maßnahmen festgelegt werden. 

4.3 

Führen die Sicherheitsverfahren und -maßnahmen zur Zurückweisung einer EDI-Nachricht informiert 

der Empfänger den Sender darüber unverzüglich.  

Der Empfänger einer EDI-Nachricht, die zurückgewiesen wurde oder einen Fehler enthält, reagiert erst 

dann auf die Nachricht, wenn er Anweisungen des Senders empfängt.  
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Artikel 5 Vertraulichkeit und Schutz personenbezogener Daten  

5.1 

Die Parteien gewährleisten, dass EDI-Nachrichten mit Informationen, die vom Sender oder im beider-

seitigen Einvernehmen der Parteien als vertraulich eingestuft werden, vertraulich gehandhabt und we-

der an unbefugte Personen weitergegeben oder gesendet, noch zu anderen als von den Parteien vor-

gesehenen Zwecken verwendet werden. Das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) ist zu beachten. 

Mit entsprechender Berechtigung unterliegt die weitere Übertragung derartiger vertraulicher Informatio-

nen demselben Vertraulichkeitsgrad. 

5.2 

EDI-Nachrichten werden nicht als Träger vertraulicher Informationen betrachtet, soweit die Informatio-

nen allgemein zugänglich sind. 

Artikel 6 Aufzeichnung und Archivierung von Nachrichten 

6.1 

Jede Partei archiviert  ein vollständiges, chronologisches Protokoll aller von den Parteien während ei-

ner geschäftlichen Transaktion i.S.d. Art. 1 ausgetauschten EDI-Nachrichten unverändert und sicher 

gemäß den Fristen und Spezifikationen, die durch die bestehenden rechtlichen Grundlagen (insbeson-

dere nach den handels- und steuerrechtlichen Vorschriften und nach GPKE /GeLi Gas) vorgeschrieben 

sind. Die Servicenachrichten CONTRL und APERAK fallen nicht unter diese Archivierungsvorschriften.  

6.2 

Die Nachrichten werden vom Sender im übertragenen Format und vom Empfänger in dem Format ar-

chiviert, in dem sie empfangen werden. Hierbei ist zusätzlich sicher zu stellen, dass die Lesbarkeit 

über den gesetzlichen Aufbewahrungszeitraum gewährleistet wird.  

6.3 

Die Parteien stellen sicher, dass elektronische Protokolle der EDI-Nachrichten problemlos zugänglich 

sind und bei Bedarf in einer für Menschen lesbaren Form reproduziert und gedruckt werden können. 

Betriebseinrichtungen, die hierzu erforderlich sind, müssen beibehalten werden. 
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Artikel 7 Technische Spezifikationen und Anforderungen 

 

7.1 

Der Übertragungsweg ist wie folgt gesichert (s. VEDIS) 

- Verschlüsselungsverfahren (SMIME) 

- Verschlüsselungsparameter  

 

7.2 

Die Datenübertragung erfolgt im folgenden Format: 

INVOIC in der jeweils von der Bundesnetzagentur vorgegebenen Version, veröffentlicht unter www.edi-

energy.de  

- REMADV in der jeweils von der Bundesnetzagentur vorgebenen Version veröffentlicht unter 
www.edi-energy.de  

- Dateinamenskonvention (gemäß Kommunikationsrichtlinie der Bundesnetzagentur „Verfahrensbe-
schreibung zur Abwicklung des Austauschs von EDIFACT Dateien“)  

- Codepflegende Stellen sind: 

- UN für EDIFACT-Syntax 

- GS1 für ILN-Nummer 

- DVGW für DVGW-Codenummer und Artikelnummern (vor Veröffentlichung kontrollieren) 

- Netzbetreiber für Zählpunkte 

- BDEW für alle anderen (z.B.: Rechnungstypen, Artikelnummern) 

7.3 

Vedis-Empfehlung zur Datensicherheit 

Zur Gewährleistung einer sicheren Kommunikation zwischen den Parteien wird auf die Sicherheitsrah-

menbedingungen für den elektronischen Geschäftsverkehr im deutschen Strommarkt (Vedis-Empfeh-

lung1) verwiesen. 

                                                

1 Weitere Informationen zu VEDIS: http://www.bdew.de/bdew.nsf/id/DE_Datensicherheit 

http://www.bdew.de/bdew.nsf/id/DE_Datensicherheit
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Artikel 8 Änderungen  und Teilnichtigkeit 

8.1 

Änderungen 

Bei Bedarf werden von den Parteien schriftlich vereinbarte zusätzliche oder alternative Bestimmungen 

zu der Vereinbarung ab dem Zeitpunkt ihrer Unterzeichnung als Teil der Vereinbarung betrachtet. 

8.2 

Teilnichtigkeit 

Sollte ein Artikel oder ein Teil eines Artikels der Vereinbarung als ungültig erachtet werden, bleiben alle 

übrigen Artikel vollständig in Kraft. 

 

 

…………………………, …………….   Bad Windsheim,………………………..  

 

 

…………………………………………   …………………………………………… 

Transportkunde     Netzbetreiber 
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Anlage 4 Standardlastprofilverfahren und Verfahren zur Mehr-/Min-

dermengenabrechnung 

 

Angabe des Standardlastprofilverfahrens (analytisch oder synthetisch) erforderlich 

 

Der Netzbetreiber verwendet für die Abwicklung des Transportes an Letztverbraucher bis zu 

einer maximalen stündlichen Ausspeiseleistung von 500 Kilowattstunden/Stunde und bis zu 

einer maximalen jährlichen Entnahme von 1,5 Millionen Kilowattstunden vereinfachte Verfah-

ren (Standardlastprofile).  

Für den Heizgas-Letztverbraucher kommen folgende Standardlastprofile zur Anwendung: 

G 14, G 24 

Für den Kochgas-Letztverbraucher kommen folgende Standardlastprofile zur Anwendung 

HK 4 

Für Gewerbebetriebe kommen die folgenden Standardlastprofile zur Anwendung: 

BA4, BD4, BH4, GA4, GB4, HA4, KO4, MK4, PD4, WA4 

 

Die Lastprofile können der Veröffentlichung unter www.netzbetreiber.de entnommen werden. 

 

Maßgeblich für die zur Anwendung des Standardlastprofils notwendige Temperaturprognose 

die Wetterstation: 

meteomedia GmbH, 

Bessemer Straße 80, 444793 Bochum:  

 Nr. 194859 Gollhofen (308 m ü. NN)    

 

Angewendetes Mehr-/Mindermengenverfahren  

Verfahren: Stichtagsverfahren 

Die Ablesung der Messeinrichtung findet jährlich zum Stichtag statt. Dabei darf die Ablesung 

gemäß DVGW Arbeitsblatt G 685 6 Wochen vor und 4 Wochen nach dem Stichtag stattfin-

den. Ablesungen, die nicht am Stichtag stattfinden, werden auf den Stichtag hochgerechnet. 

Für die Bestimmung der Mehr-Mindermengen werden auf die in dem Zeitraum zwischen den 

Stichtagen ermittelten Netznutzungsmengen den in den Bilanzkreis/ das Sub-Bilanzkonto al-

lokierten Mengen für den analogen Zeitraum gegenübergestellt. Lieferantenwechsel werden 

monatsscharf in der Allokation und tagesscharf in der Mengenabgrenzung berücksichtigt. Da-

von abweichend werden Ein- und Auszüge entsprechend GeLi Gas behandelt. 
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1. Abrechnungsart: Aggregierte Abrechnung 

2. Abrechnungszeitraum: 01.01.-31.12. 

3. Preis: gem. Veröffentlichung auf der Homepage von NetConnect-Germany 

4. Gewichtungsverfahren: Wichtung mit SLP-Tageskoeffizienten 

5. Zeitpunkt der Rechnungserstellung: jährlich, bis spätestens 3 Monate nach Abrech-

nungszeitraum 

6. Erstellung der Mehr-/Mindermengenabrechnung getrennt von der Netznutzungsabrech-

nung 

7. Übermittlung der Rechnung: bis auf Weiteres in Papierform 

_________________________________________________________ 
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Anlage 5 zum Lieferantenrahmenvertrag (Gas) nach KoV 7 

Preisblatt für den Netzzugang 

 

Gemäß dem gültigem und im Internet veröffentlichten Preisblatt für Gas-Netzentgelte unter 
www.sw-bw.de . 

 

 

  

 

http://www.sw-bw.de/
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Anlage  6 zum Lieferantenrahmenvertrag (Gas) nach KoV 7 „Wort-

laut des § 18 NDAV“ 

 

§ 18 Haftung bei Störungen der Anschlussnutzung 

 

(1) Soweit der Netzbetreiber für Schäden, die ein Anschlussnutzer durch Unterbrechung 
oder durch Unregelmäßigkeiten in der Anschlussnutzung erleidet, aus Vertrag, An-
schlussnutzungsverhältnis oder unerlaubter Handlung haftet und dabei Verschulden des 
Unternehmens oder eines Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen vorausgesetzt wird, 
wird  

1. hinsichtlich eines Vermögensschadens widerleglich vermutet, dass Vorsatz oder 
grobe Fahrlässigkeit vorliegt, 

2. hinsichtlich der Beschädigung einer Sache widerleglich vermutet, dass Vorsatz o-
der Fahrlässigkeit vorliegt. 

Bei Vermögensschäden nach Satz 1 Nr. 1 ist die Haftung für sonstige Fahrlässigkeit 
ausgeschlossen. 

(2) Bei weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verursachten Sachschäden ist die Haftung 
des Netzbetreibers gegenüber seinen Anschlussnutzern auf jeweils 5.000 Euro be-
grenzt. Die Haftung für nicht vorsätzlich verursachte Sachschäden ist je Schadensereig-
nis insgesamt begrenzt auf  

1. 2,5 Millionen Euro bei bis zu 25.000 an das eigene Netz angeschlossenen An-
schlussnutzern; 

2. 10 Millionen Euro bei 25.001 bis 100.000 an das eigene Netz angeschlossenen 
Anschlussnutzern; 

3. 20 Millionen Euro bei 100.001 bis 200.000 an das eigene Netz angeschlossenen 
Anschlussnutzern; 

4. 30 Millionen Euro bei 200.001 bis einer Million an das eigene Netz angeschlosse-
nen Anschlussnutzern; 

5. 40 Millionen Euro bei mehr als einer Million an das eigene Netz angeschlossene 
Anschlussnutzern. 

In diese Höchstgrenzen werden auch Schäden von Anschlussnutzern in Mittel- und 
Hochdruck einbezogen, wenn die Haftung ihnen gegenüber im Einzelfall entsprechend 
Satz 1 begrenzt ist. 

(3) Die Absätze 1 und 2 sind auch auf Ansprüche von Anschlussnutzern anzuwenden, die 
diese gegen einen dritten Netzbetreiber im Sinne des § 3 Nr. 27 des Energiewirtschafts-
gesetzes aus unerlaubter Handlung geltend machen. Die Haftung dritter Netzbetreiber 
im Sinne des § 3 Nr. 27 des Energiewirtschaftsgesetzes ist je Schadensereignis insge-
samt begrenzt auf das Dreifache des Höchstbetrages, für den sie nach Absatz 2 Satz 2 
eigenen Anschlussnutzern gegenüber haften. Hat der dritte Netzbetreiber im Sinne des 
§ 3 Nr. 27 des Energiewirtschaftsgesetzes keine eigenen an das Netz angeschlossenen 
Anschlussnutzer im Sinne dieser Verordnung, so ist die Haftung insgesamt auf 200 Mil-
lionen Euro begrenzt. In den Höchstbetrag nach den Sätzen 2 und 3 können auch Scha-
densersatzansprüche von nicht unter diese Verordnung fallenden Kunden einbezogen 
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werden, die diese gegen das dritte Unternehmen aus unerlaubter Handlung geltend ma-
chen, wenn deren Ansprüche im Einzelfall entsprechend Absatz 2 Satz 1 begrenzt sind. 
Der Netzbetreiber ist verpflichtet, seinen Anschlussnutzern auf Verlangen über die mit 
der Schadensverursachung durch einen dritten Netzbetreiber im Sinne des § 3 Nr. 27 
des Energiewirtschaftsgesetzes zusammenhängenden Tatsachen insoweit Auskunft zu 
geben, als sie ihm bekannt sind oder von ihm in zumutbarer Weise aufgeklärt werden 
können und ihre Kenntnis zur Geltendmachung des Schadensersatzes erforderlich ist. 

(4) Bei grob fahrlässig verursachten Vermögensschäden ist die Haftung des Netzbetreibers, 
an dessen Netz der Anschlussnutzer angeschlossen ist, oder eines dritten Netzbetrei-
bers, gegen den der Anschlussnutzer Ansprüche geltend macht, gegenüber seinen An-
schlussnutzern auf jeweils 5.000 Euro sowie je Schadensereignis insgesamt auf 20 vom 
Hundert der in Absatz 2 Satz 2 sowie Absatz 3 Satz 2 und 3 genannten Höchstbeträge 
begrenzt. Absatz 2 Satz 3 sowie Absatz 3 Satz 1, 4 und 5 gelten entsprechend. 

(5) Übersteigt die Summe der Einzelschäden die jeweilige Höchstgrenze, so wird der Scha-
densersatz in dem Verhältnis gekürzt, in dem die Summe aller Schadensersatzansprü-
che zur Höchstgrenze steht. Sind nach Absatz 2 Satz 3 oder nach Absatz 3 Satz 4, 
jeweils auch in Verbindung mit Absatz 4, Schäden von nicht unter diese Verordnung 
fallenden Kunden in die Höchstgrenze einbezogen worden, so sind sie auch bei der Kür-
zung nach Satz 1 entsprechend einzubeziehen. Bei Ansprüchen nach Absatz 3 darf die 
Schadensersatzquote nicht höher sein als die Quote der Kunden des dritten Netzbetrei-
bers. 

(6) Die Ersatzpflicht entfällt für Schäden unter 30 Euro, die weder vorsätzlich noch grob 
fahrlässig verursacht worden sind. 

(7) Der geschädigte Anschlussnutzer hat den Schaden unverzüglich dem Netzbetreiber o-
der, wenn dieses feststeht, dem ersatzpflichtigen Unternehmen mitzuteilen. 
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Anlage 7  zum Lieferantenrahmenvertrag (Gas) nach KoV 7  

Begriffsbestimmungen 

1. Anschlussnutzer 

nach § 1 Abs. 3 NDAV, gilt entsprechend für Mittel- und Hochdrucknetz. 

2. Ausspeisenetzbetreiber 

Netzbetreiber, mit dem der Transportkunde nach § 3 Abs. 1 Satz 1 GasNZV einen Aus-

speisevertrag, auch in Form eines Lieferantenrahmenvertrages, abschließt.  

3. Ausspeisepunkt 

Ein Punkt innerhalb eines Marktgebietes, an dem Gas durch einen Transportkunden 

aus einem Netz eines Netzbetreibers zur Belieferung von Letztverbrauchern oder zum 

Zwecke der Einspeicherung entnommen werden kann bzw. an Marktgebietsgrenzen 

oder Grenzübergängen übertragen werden kann. Als Ausspeisepunkt gilt im Fernlei-

tungsnetz auch die Zusammenfassung mehrerer Ausspeisepunkte zu einer Zone ge-

mäß § 11 Abs. 2 GasNZV.  

4. Bilanzierungsbrennwert 

Der Bilanzierungsbrennwert stellt die Vorausschätzung eines Abrechnungsbrennwertes 

je Brennwertgebiet dar. Er unterliegt der monatlichen Überprüfung, soweit erforderlich. 

Das Brennwertgebiet ist ein Netzgebiet, in dem ein einheitlicher Abrechnungsbrenn-

wert angewendet wird. 

5. Bilanzkreisnummer 

Eindeutige Nummer, die von dem Marktgebietsverantwortlichen an einen Bilanzkreis-

verantwortlichen für einen Bilanzkreis vergeben wird und insbesondere der Identifizie-

rung der Nominierungen oder Renominierungen von Gasmengen dient. 

6. Gaswirtschaftsjahr 

Der Zeitraum vom 1. Oktober, 06:00 Uhr, eines Kalenderjahres bis zum 1. Okto-

ber, 06:00 Uhr, des folgenden Kalenderjahres. 

7. GeLi Gas 

Festlegung einheitlicher Geschäftsprozesse und Datenformate der Bundesnetzagentur 

(Az. BK7-06-067) vom 20. August 2007 oder einer diese Festlegung ersetzende oder 

ergänzende Festlegung der Bundesnetzagentur.  

8. Monat M 

Monat M ist der Liefermonat. Der Liefermonat umfasst den Zeitraum vom 1. Tag 06:00 

Uhr des Liefermonats bis zum 1. Tag 06:00 Uhr des Folgemonats. Bei untermonatli-

chen Lieferanmeldungen beginnt der Liefermonat am 1. Tag der Belieferung 06:00 Uhr. 

Bei untermonatlichen Lieferabmeldungen endet der Liefermonat um 06:00 des Folgeta-

ges. 
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9. Sub-Bilanzkonto 

Das Sub-Bilanzkonto ist ein Konto, das einem Bilanzkreis zugeordnet ist und die Zu-

ordnung von Ein- und Ausspeisemengen zu Transportkunden und/oder die übersichtli-

che Darstellung von Teilmengen ermöglicht. 

10. Werktage 

Abweichend von der Definition in § 2 Nr. 16 GasNZV sind im Folgenden unter Werkta-

gen für die Fristenregelung alle Tage zu verstehen, die kein Sonnabend, Sonntag oder 

gesetzlicher Feiertag sind. Wenn in einem Bundesland ein Tag als Feiertag ausgewie-

sen wird, gilt dieser Tag bundesweit als Feiertag. Der 24. Dezember und der 31. De-

zember eines jeden Jahres gelten als Feiertage. 
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Anlage 8 zum Lieferantenrahmenvertrag (Gas) nach KoV 7 Unterbrechung der 

Anschlussnutzung (Sperrung) auf Anweisung des Transportkunden durch den 

Netzbetreiber 

 

1. Der Netzbetreiber nimmt eine Unterbrechung der Anschlussnutzung eines Letztverbrau-

chers (Sperrung) – ggf. nur bezogen auf einzelne Entnahmestellen - auf Verlangen des 

Transportkunden vor. Voraussetzungen für eine Sperrung durch den Netzbetreiber sind 

erstens, dass diese Rechtsfolge zwischen dem Transportkunden und dem von ihm belie-

ferten Letztverbraucher vertraglich, z. B. im Gasliefervertrag, vereinbart ist, zweitens, dass 

der Transportkunde die Voraussetzungen für die Unterbrechung der Anschlussnutzung 

gegenüber dem Netzbetreiber glaubhaft versichert hat, und drittens, dass der Transport-

kunde den Netzbetreiber von sämtlichen Schadensersatzansprüchen freistellt, die sich 

aus einer unberechtigten Unterbrechung ergeben können. Der Transportkunde hat auch 

glaubhaft zu versichern, dass dem Letztverbraucher keine Einwendungen oder Einreden 

zustehen, welche die Voraussetzungen der Unterbrechung der Anschlussnutzung entfal-

len lassen. Die Unterbrechung der Anschlussnutzung darf nicht unverhältnismäßig sein. 

2. Der Netzbetreiber wird im Namen des Transportkunden dem Letztverbraucher den Beginn 

der Unterbrechung drei Werktage im Voraus ankündigen.  

3. Schuldner der dem Netzbetreiber für die Sperrung entstehenden Kosten ist gegenüber 

dem Netzbetreiber der beauftragende Transportkunde. Gleiches gilt für die auf die Wie-

derherstellung der Anschlussnutzung (Entsperrung) entfallenden Kosten, wenn die Ent-

sperrung vom Transportkunden beauftragt wird. Die Kosten der Sperrung bzw. Entsper-

rung richten sich nach dem zum Zeitpunkt der Sperrung bzw. Entsperrung geltenden 

Preisblatt des Netzbetreibers. 

4. Die Sperrung wird vom Transportkunden auf dem vollständig ausgefüllten Formular „Auf-

trag zur Unterbrechung der Anschlussnutzung“ (vgl. beigefügte Anlage 8.1. zum LRV) 

beim Netzbetreiber beantragt. Der Netzbetreiber prüft nicht, ob die Voraussetzungen für 

eine Einstellung der Netznutzung tatsächlich vorliegen. Er prüft lediglich, ob die Unterbre-

chungsvoraussetzungen hinreichend glaubhaft versichert wurden. Hierfür sind vom 

Transportkunden mindestens folgende Angaben zu übermitteln: 

 Name, Adresse des Letztverbrauchers und Zählpunktbezeichnung/Zählernummer 

 Grund der Sperrbeauftragung: 

− bei Zahlungsrückständen: Dauer der Nichtzahlung, offener Rechnungsbetrag und 

Angaben zu erfolgten Mahnungen und/oder Absperrandrohungen 

− bei sonstigen Vertragspflichtverletzungen; Art, Dauer und Schwere der Vertrags-

pflichtverletzung 
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5. Der Netzbetreiber informiert den Transportkunden unverzüglich in Textform über den be-

absichtigten Termin (Datum und ungefähre Uhrzeit) der Sperrung. Fällt der Grund für die 

Sperrung vor der Ausführung der Sperrung weg, hat der Transportkunde den Sperrauftrag 

unverzüglich in Textform beim Netzbetreiber zu stornieren. Widerruft der Transportkunde 

den Sperrauftrag, bevor der Netzbetreiber ihm den Sperrtermin angekündigt hat, fällt kein 

Sperrentgelt an. Bei später eingehenden Stornierungen übernimmt der Transportkunde 

die Kosten für die Sperrung gemäß gültigem und im Internet veröffentlichten Preisblatt. 

6. Der Netzbetreiber oder dessen Sperrbeauftragter unterbricht die Anschlussnutzung un-

verzüglich nach Auftragserteilung. Auf Wunsch des Transportkunden wird der Netzbetrei-

ber die Unterbrechung in Anwesenheit eines Beauftragten des Transportkunden vorneh-

men, um eine gütliche Einigung zwischen Transportkunde und Letztverbraucher zu er-

möglichen. 

7. Ist zur Durchführung der Unterbrechung eine Handlung an der beim Anschlussnutzer in-

stallierten Messeinrichtung notwendig und wird der Messstellenbetrieb von einem dritten 

Messstellenbetreiber durchgeführt, wird der Netzbetreiber von diesem dritten Messstel-

lenbetreiber gemäß § 4 Abs. 6 MessZV die Vornahme der notwendigen Handlung verlan-

gen. Eine vom dritten Messstellenbetreiber oder seinen Beauftragten verursachte Verhin-

derung oder Verzögerung des vom Transportkunden gewünschten Unterbrechungster-

mins hat der Netzbetreiber nicht zu vertreten. 

8. Ist eine Sperrung aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht möglich, wird der Netz-

betreiber den Transportkunden hierüber unverzüglich in Textform informieren und mit ihm 

evtl. weitere Schritte abstimmen. Als solcher Grund gilt insbesondere eine gerichtliche 

Verfügung, welche die Sperrung untersagt. Die Kosten für eine berechtigterweise nicht 

durchgeführte Sperrung trägt der Transportkunde.  

9. Über das Ergebnis des Sperrtermins informiert der Netzbetreiber den Transportkunden 

unverzüglich in Textform. 

10. Ist der Netzbetreiber - z.B. aufgrund einer gerichtlichen Verfügung - zu einer Wiederher-

stellung der Anschlussnutzung (Entsperrung) verpflichtet, so ist er auch ohne Rückspra-

che mit dem Transportkunden hierzu berechtigt. Die Kosten der Entsperrung gemäß dem 

zum Zeitpunkt der Entsperrung aktuellen Preisblatt trägt der Transportkunde. 

11. Der Netzbetreiber hebt die Unterbrechung der Anschlussnutzung nach schriftlicher Auf-

forderung des Transportkunden mit allen Angaben, die der Identifizierung der Entnahme-

stelle dienen (Name des Kunden, Adresse der betroffenen Entnahmestelle, Zählernum-

mer, Zählpunkt) im Regelfall spätestens 2 Werktage nach Eingang der Aufforderung auf. 
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Anlage 8.1. „Mustersperrauftrag“ zum Lieferantenrahmenvertrag 

(Gas) nach KoV 7 Auftrag zur Unterbrechung der Anschlussnutzung 

(Sperrung) 

 
 
 

 
 
 
 
[Name und Anschrift Transportkunde] 

 
- im Nachfolgenden Auftraggeber genannt -  

 
beauftragt den Netzbetreiber 
 
 
 
 
 
 
[Name und Anschrift Netzbetreiber] 

 
- im Nachfolgenden Auftragnehmer genannt -  

 
nach Maßgabe des zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer bestehenden Lieferantenrah-
menvertrages, die Anschlussnutzung an der Entnahmestelle 
 
 
 
 
[Bezeichnung der Entnahmestelle] 
 
des Letztverbrauchers  
 
 
 
 
[Name und Anschrift des Letztverbrauchers ] 

 
- im Nachfolgenden Letztverbraucher genannt -  

 
 
nach folgenden Konditionen unverzüglich zu unterbrechen (Sperrung): 
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1. Der Auftraggeber versichert, dass er nach dem mit dem Letztverbraucher abgeschlos-
senen Gasliefervertrag zur Veranlassung der Sperrung berechtigt ist. Er versichert ins-
besondere, dass die Voraussetzungen der Sperrung vorliegen und dass dem Letztver-
braucher keine Einwendungen und Einreden zustehen, welche die Voraussetzungen 
der Unterbrechung der Anschlussnutzung entfallen lassen. Der Auftraggeber versichert 
dem Auftragnehmer ferner, dass die Sperrung verhältnismäßig ist. 

2. Der Auftraggeber stellt den Auftragnehmer von sämtlichen Schadensersatzansprüchen 
frei, die sich aus einer unberechtigten Sperrung ergeben können.  

3. Ist eine Sperrung aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht möglich, wird der 
Netzbetreiber den Transportkunden hierüber unverzüglich informieren und mit ihm evt. 
weitere Schritte abstimmen. Als solcher Grund gilt insbesondere eine gerichtliche Ver-
fügung, welche die Sperrung untersagt.  

 
 
Der Auftraggeber versichert die Richtigkeit der nachfolgenden Angaben (Zutreffendes ist an-
zukreuzen, fehlende Angaben sind zu ergänzen, Nichtzutreffendes ist zu streichen): 
 

 Der Grund der Sperrbeauftragung liegt in der Verletzung von Zahlungsverpflichtungen 
des Letztverbrauchers.  
Der Auftraggeber hat einen fälligen Anspruch gegen den Letztverbraucher auf Zahlung  
 
eines Gesamtbetrages in Höhe von              __________________€. 
 
Dieser Betrag ist fällig seit dem    __________________ . 
 
Betrag wurde angehmahnt am   __________________ . 
 
Eine Absperrandrohung erfolgte am   __________________ . 
 

 Der Grund für die Sperrbeauftragung liegt in der Verletzung sonstiger Vertragspflichten 
durch den Letztverbraucher. 
Angaben zu Art, Dauer und Schwere der Vertragspflichtverletzung: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________  

 
 
Der Auftraggeber trägt die Kosten der Sperrung. Gleiches gilt für die auf die Wiederherstellung 
der Anschlussnutzung (Entsperrung) entfallenden Kosten, wenn die Entsperrung vom Auftrag-
geber beauftragt wird. Die Kosten der Sperrung bzw. Entsperrung richten sich nach dem zum 
Zeitpunkt der Sperrung bzw. Entsperrung geltenden Preisblatt des Auftragnehmers. 
 
 
 
 
 
[Ort/Datum/Unterschriften] 
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Anlage 8.2. zum Lieferantenrahmenvertrag (Gas) nach KoV 7   

Rückmeldung zur Sperrung einer Entnahmestelle  

 

 

 

 

 

[Absender: Netzbetreiber] 

 

 

[Empfänger: Transportkunde] 

 

 

Der Sperrauftrag vom   ..........................................................................................................  

für die Entnahmestelle  ..........................................................................................................  

   (Zählpunktbezeichnung, Adresse) 

des Letztverbrauchers  .......................................................................................................... 

   (Name und Anschrift des Letztverbrauchers) 

 

konnte mit folgendem Ergebnis ausgeführt werden (Zutreffendes bitte ankreuzen): 

a. Letztverbraucher wurde angetroffen, Zutritt jedoch verweigert 

b. Letztverbraucher wurde nicht angetroffen 

 Letztverbraucher ist verzogen (ggf. Ablesedaten s.u.) 

 Neuer Letztverbraucher an der Entnahmestelle eingezogen  

(ggf. Ablesedaten s.u.) 

 Entnahmestelle wurde gesperrt am: ............................... (Ablesedaten s.u.) 

 von der Gesamtforderung in Höhe von........................... €,  

konnte ein Betrag in Höhe von ........................ € kassiert werden. 

Zählerdaten: 

Zählernummer: ........................................................ 

Zählerstand:  ........................................................ 

Datum der Ablesung:  …………………............................... 
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Bemerkungen: 

................................................................................................................................................ 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

................................................................................................................................................ 
Datum, Unterschrift vom Beauftragten des Netzbetreibers 
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Anlage 8.3. zum Lieferantenrahmenvertrag (Gas) nach KoV 7   

Auftrag zur Wiederherstellung der Anschlussnutzung (Entsperrung) 

 

 

 

 

 
 

 [Transportkunde] 

 

beauftragt den Netzbetreiber 

[Netzbetreiber] 

 

 

mit der Wiederherstellung der Anschlussnutzung für die nachfolgend beschriebene Entnah-

mestelle: 

Entnahmestelle:   ...........................................................................................................  
  (Zählpunktbezeichnung, Adresse) 

Letztverbraucher: ........................................................................................................... 
  (Name und Anschrift des Letztverbrauchers) 

Wir bitten Sie um die unverzügliche Wiederherstellung der Versorgung für die oben genannte 

Entnahmestelle. 

Wir bitten um Angabe der Daten zur Wiederherstellung der Anschlussnutzung auf dem Rück-

meldeformular. Mit Erledigung des Auftrages bitten wir, uns die Ausführung auf dem Rückmel-

deformular zu quittieren und uns dieses unverzüglich per Fax zukommen zu lassen. 

Bemerkungen: 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

 

.................................................................................................................................................... 
Datum, Unterschrift vom Beauftragten des Transportkunden 
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Anlage 8.4. zum Lieferantenrahmenvertrag (Gas) nach KoV 7   

Rückmeldung zur Wiederherstellung der Anschlussnutzung (Entsperrung) 

 
 

[Absender: Netzbetreiber] 

 

 

[Empfänger: Transportkunde] 

 

 

Der Entsperrauftrag  ..........................................................................................................  

für die Entnahmestelle  ..........................................................................................................  

   (Zählpunktbezeichnung, Adresse) 

des Letztverbrauchers  .......................................................................................................... 

   (Name und Anschrift des Letztverbrauchers) 

 

konnte mit folgendem Ergebnis ausgeführt werden (Zutreffendes bitte ankreuzen): 

a. Entsperrauftrag zugegangen am  ........................................................     
  (Datum/Uhrzeit) 
 

b. Entsperrauftrag ausgeführt am  ........................................................  
     (Datum/Uhrzeit) 

 

c. Betrag in Höhe von ................................................ € kassiert. 

d. Entsperrauftrag konnte nicht ausgeführt werden, weil 

e. Letztverbraucher angetroffen, aber Zutritt verweigert wurde. 

f. Letztverbraucher nicht angetroffen wurde. 

 Letztverbraucher verzogen ist. 

 neuer Letztverbraucher an der Entnahmestelle eingezogen ist. 

Bemerkungen: 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

Datum, Unterschrift vom Beauftragten des Netzbetreibers 

 


